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1. Mitteilungen

Geschaftsordnung
Ratsprasident Beat Habegger: Wiinschen Sie das Wort zur Geschaftsliste?
Dies ist nicht der Fall. Wir fahren fort wie vorgesehen.

Antworten auf Anfragen

Ratsprdsident Beat Habegger: Der Regierungsrat hat uns die Antworten auf

acht Anfragen zugestellt:

— KR-Nr. 387/2025, Kontrolle des Beitritts in eine obligatorische Kranken-
pflegeversicherung nach KVG
Priska Lotscher (SP, Winterthur), Michael Banninger (EVP, Winterthur),
Florian Heer (Griine, Winterthur), Nicole Wyss (AL, Zlrich)

— KR-Nr. 401/2025, Sponsoring der Pharma an Klinikdirektoren und Arzte
am Universitéatsspital Zurich
Linda Camenisch (FDP, Wallisellen), Corinne Hoss-Blatter (FDP, Zolli-
kon), Barbara Franzen (FDP, Niederweningen)

— KR-Nr. 404/2025, Videoliberwachung und Kameras an kantonalen Ge-
bauden — schnelle Umsetzung des Verwaltungsgerichtsentscheids
Leandra Columberg (SP, Dubendorf), Benjamin Krahenmann (Grine,
Zurich), Manuel Sahli (AL, Winterthur)

— KR-Nr. 27/2026, Politische Neutralitdt und Ausgewogenheit an kantona-
len Berufsschulen
Anita Borer (SVP, Uster), Marc Bourgeois (FDP, Zirich)

— KR-Nr.-49/2026, Jubildumsausschittungen trotz friiherer staatlicher Sa-
nierung
Martin Huber (FDP, Neftenbach), Marc Bochsler (SVP, Wettswil a. A.),
Thomas Anwander (Die Mitte, Winterthur)

— KR-Nr. 63/2026, Abbrennen von Pyrotechnik in Stadien
Christina Zurfluh Fraefel (SVP, Wadenswil), Stephan Weber (FDP, Wet-
zikon), Beat Hauser (GLP, Rafz)
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— KR-Nr. 80/2026, Aufsicht, Sicherheitsvorgaben und Schadensabwicklung
bei Sprengstoffvernichtungen auf dem Gelande «Tatsch» (llinau-Effre-
tikon)

Nadja Wirth (Griine, Pfaffikon)

— KR-Nr. 81/2026, Sicherheit an Bahnhdfen im Kanton Zurich — Hand-
lungsbedarf nach Messerangriff in Embrach
Donato Flavio Scognamiglio (EVP, Freienstein-Teufen), Christian Pfal-
ler (SVP, Bassersdorf)

Ratsprotokoll zur Einsichtnahme
Auf der Webseite des Kantonsrates ist einsehbar:
— Protokoll der 147. Sitzung vom 16. Marz 2026, 8.15 Uhr

Zuweisung von neuen Vorlagen

Zuweisung an die Kommission fiir Wirtschaft und Abgaben:

— Beschluss des Kantonsrates tber die Bewilligung eines Rahmenkre-
dits fur die Ausrichtung von Subventionen gemass § 8 des Einfih-
rungsgesetzes zum Arbeitslosenversicherungsgesetz in den Jahren
2026 bis 2029
Vorlage 6076

Zuweisung an die Kommission fiir Bildung und Kultur:

— Beschluss des Kantonsrates Uber die Genehmigung der Wahl von
zwei Mitgliedern des Universitatsrates der Universitat Zurich
Vorlage 6077

2. Wahl eines Mitglieds der Kommission fir Bildung und Kultur
fur Livia Knusel

Antrag der Interfraktionellen Konferenz

KR-Nr. 76/2026

Markus Schaaf (EVP, Zell), Prasident der Interfraktionellen Konferenz
(IFK): Die Interfraktionelle Konferenz schlagt Ihnen zur Wahl in die Kom-
mission flr Bildung und Kultur vor:

Wilma Willi (Griine, Stadel).
Ratsprasident Beat Habegger: Wird der Vorschlag vermehrt? Das ist nicht

der Fall. Diese Wahl kann offen durchgeftihrt werden oder wird geheime
Wahl beantragt? Das ist ebenfalls nicht der Fall.
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Da nur ein Wahlvorschlag vorliegt, erklare ich, gestiitzt auf Paragraf 124
Absatz 2 des Kantonsratsgesetzes, Wilma Willi als gewéhlt. Ich gratuliere
zur Wahl und winsche viel Erfolg im neuen Amt.

Das Geschéft ist erledigt.

3. Wahl eines Ersatzmitglieds des Obergerichts
fir Karin Graf

Antrag der Interfraktionellen Konferenz

KR-Nr. 198/2025

Markus Schaaf (EVP, Zell), Prasident der Interfraktionellen Konferenz
(IFK): Die Interfraktionelle Konferenz schlagt Ihnen zur Wahl als Ersatz-
mitglied des Obergerichts vor:

Sabrina Schalcher.

Ratsprasident Beat Habegger: Wird der Vorschlag vermehrt? Das ist nicht
der Fall. Diese Wahl kann offen durchgefuhrt werden oder wird geheime
Wahl beantragt? Das ist ebenfalls nicht der Fall.

Da nur ein Wahlvorschlag vorliegt, erklare ich, gestltzt auf Paragraf 124
Absatz 2 des Kantonsratsgesetzes, Sabrina Schalcher als Ersatzmitglieds des
Obergerichts als gewabhlt. Ich gratuliere zur Wahl und wiinsche Erfolg und
Befriedigung im Amt.

Das Geschaft ist erledigt.

4. Wahl eines Ersatzmitglieds des Obergerichts
fir Regula Hirlimann

Antrag der Interfraktionellen Konferenz

KR-Nr. 199/2025

Markus Schaaf (EVP, Zell), Prasident der Interfraktionellen Konferenz
(IFK): Die Interfraktionelle Konferenz schlagt Ihnen als weiteres Ersatzmit-
glied des Obergerichts zur Wahl vor:

Sabrina Hirlimann.



Ratsprasident Beat Habegger: Wird der VVorschlag vermehrt? Das ist nicht
der Fall. Diese Wahl kann offen durchgeftihrt werden oder wird geheime
Wahl beantragt? Das ist ebenfalls nicht der Fall.

Da nur ein Wahlvorschlag vorliegt, erklare ich, gestltzt auf Paragraf 124
Absatz 2 des Kantonsratsgesetzes, Sabrina Hirlimann als Ersatzmitglied des
Obergerichts als gewéhlt. Ich gratuliere zur Wahl und wiinsche Erfolg und
Befriedigung im neuen Amt.

Das Geschéft ist erledigt.

5. Gesetz Uber die Information und den Datenschutz (IDG), Totalrevi-
sion

Antrag der Redaktionskommission vom 15. Januar 2026

Vorlage 5923b

Christa Stunzi (GLP, Horgen), Prasidentin der Redaktionskommission: Die
Redaktionskommission hat das Gesetz 5923, Gesetz tiber die Information
und den Datenschutz, IDG, gepruft. Es ist eine Totalrevision, und das ent-
spricht einem neuen Erlass. Entsprechend ist hier die Regel, dass man kom-
plett durchnummeriert, anzuwenden, das bedeutet: Paragrafen mit «a», «b»
oder auch Paragrafen mit «bis», «cis» wurden rausgenommen und durch eine
Nummerierung ersetzt. Das hat aber zur Folge, dass samtliche Paragrafen,
die nach einem Paragrafen mit «a» kommen, eine neue Nummerierung er-
halten. Entsprechend hat, wer die alte VVorlage mit der neuen vergleicht, be-
merkt, dass plotzlich sechs Paragrafen mehr dastehen. Die VVorlage hat ndm-
lich nun 62 Paragrafen. Das sind aber nicht sechs zusatzliche Paragrafen,
sondern einfach sechs weniger, die mit einem «a» enden. Beispielsweise ist
Paragraf 4a neu Paragraf 5. Da wir bereits bei 4 ein «a» haben, ist die Num-
merierung ab Paragraf 4a, neu 5. Also auch alle Paragrafen wie beispiels-
weise 18, uber den in diesem Rat ganz viel diskutiert wurde, haben nun eine
neue Nummerierung. Ich verzichte aber nun darauf, die ganze Vorlage
durchzugehen und bei jedem Paragrafen den alten und den neuen Paragrafen
und die Nummer zu nennen. Ich verzichte auch darauf, bei den Anpassungen
in den weiteren Erlassen, die diese Totalrevision betreffen — das sind weitere
20 Erlasse —, jeweils die Verweise noch einmal zu Protokoll zu geben, denn
auch da wurden alle Nummerierungen angepasst. Und ich verzichte auch da-
rauf, die internen Verweise hier anzugeben. Ich fokussiere mich auf die An-
derungen, die Uber die Nummerierung hinausgehen.
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Zweimal haben wir in dieser Vorlage die Interpunktion angepasst, und ich
werde nun jeweils, wenn ich eine Anderung zu Protokoll gebe, zur Erinne-
rung, dass wir die Nummerierung angepasst haben, jeweils die Alt- und die
Neunummerierung nennen. Die Interpunktion haben wir in alt 23b, neu 27b,
angepasst und in alt 31, neu 35. Wir haben aber auch viele sprachliche An-
passungen vorgenommen, damit es leserlicher, verstandlicher und korrekter
wiedergegeben wird. Dieses Gesetz soll ja nicht zuletzt auch den Biirgerin-
nen und Birgern ermdglichen, dass sie wissen, wie ihr Datenschutz oder ihr
Informationsrecht ausgestaltet ist. Entsprechend ist es wichtig, dass der Satz-
bau so verstandlich ist, dass es eben auch leserlich und versténdlich ist. Diese
Anderungen haben wir beispielsweise in Paragraf 4a, neu 5, vorgenommen,
wo wir den Satzbau leicht angepasst haben. Hier gilt die Regel: keine Passiv-
, sondern Aktivsatze, da diese verstandlicher und klarer sind, damit klar ist,
wer was ausldst. Das gilt auch fur alt Paragraf 18 Absatz 1 litera a, neu Pa-
ragraf 19 Absatz 1 litera a. Ebenfalls gilt das fur alt 21, neu 22. In alt 21a,
neu 23, Absatz 1 litera a haben wir zum einen die Aufzahlung angepasst. Wir
haben es aufgeteilt, sodass die verschiedenen Aspekte nicht alle in einem
Paragrafen vorhanden sind; das macht es leserlicher. Zum anderen haben wir
hier eine Aufzahlung, und das werde ich auch nur einmal zu Protokoll geben:
verweigern, einschrédnken oder aufschieben. Diese Aufzéhlung erfolgt mehr-
fach im Gesetz. Wir haben tberall, wo die Aufzéhlung kommt, die gleiche
Reihenfolge angewendet. Die Reihenfolge ist vom Stéarksten zum Schwéchs-
ten: verweigern, einschranken, aufschieben. Das gilt nun im ganzen Gesetz
in der gleichen Reihenfolge.

In Paragraf 21a, neu 23, wurde jeweils in Absatz 2 das 6ffentliche Organ
wieder eingeflgt. Auch wenn es hier ein Einschub ist, der eine leichte Wie-
derholung darstellt, war das jetzt genau ein Einschub, der nétig ist, damit es
ganz klar und unmissverstandlich ist, auch fiir jemanden, der nicht das ganze
Gesetz kennt. In Paragraf 21b, neu 24 Absatz 1, haben wir die Reihenfolge,
wie ich sie vorhin genannt habe, angepasst. Zudem haben wir hier die Num-
merierung angepasst. Der beabsichtigte Gehalt der Bestimmung kommt
durch diese Anpassung nun besser zum Ausdruck. Am Inhalt hat sich nichts
geédndert, es ist einfach klarer, was das Schlichtungsverfahren ist, statt dass
von Schlichtung gesprochen wird, und es ist klarer, in welcher Abfolge die-
ses Schlichtungsverfahren nun vonstattengeht. Es hat hier also eine systema-
tische Anpassung, die verdeutlichen soll, wie dies ablduft, damit die Teilneh-
menden wissen, welche Schritte in einem solchen Verfahren vorhanden sind,
und das aus dem Text klar hervorgeht. Das wurde dann auch in den Margi-
nalien Gbernommen, da dort nicht «Schlichtung» steht, sondern «Schlich-
tungsverfahren». Wenn also jemand nach dem Schlichtungsverfahren sucht,
findet er das bereits tber die Marginalien. Das macht das Gesetz leserlicher
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und anwenderfreundlich. Das Gleiche gilt auch bei Paragraf 21c, neu 25,
auch da geht es weiter um das Schlichtungsverfahren. Hier geht es um den
Abschluss des Schlichtungsverfahrens. Auch da wurde die Formulierung so
angepasst, dass mit einer Aktivformulierung klar ist, wer wann das Schlich-
tungsverfahren beenden kann oder beendet.

Zum Schluss wurde noch die Fristenformulierung in Absatz 3 von alt Para-
graf 21c, neu 25, ebenfalls so angepasst, dass sie aktiv formuliert und klar
Ist.

Bei den Paragrafen alt 32, neu 36 und neu 37 wurden Marginalien eingeflgt,
um diese Paragrafen auch mit den Marginalien zu finden. Auch das macht
das ganze Gesetz leser- und anwenderfreundlich. In Paragraf alt 32, neu 36,
wurde die Klammer «grundrechtliche Folgenabschatzung» gestrichen. Dafir
wurde es ausformuliert und im Text verwendet, damit Klar ist, was hier ge-
meint ist.

In Paragraf 32 Absatz 2, neu 37 Absatz 2, wurde das Wort «durchfuhren»
mit «erstellt» ersetzt. Dies ergab sich auch aus der Debatte, dass es hier nicht
um eine Durchfuhrung, sondern um eine Erstellung eines Dokuments geht,
entsprechend wurde hier der Wille des Parlaments korrekt wiedergegeben.
Bei alt Paragraf 38, neu 43 respektive neu 44, wurden weitere neue Margi-
nalien angefiigt. Hier handelt es sich um Untermarginalien, Untermarginalie
«a. Grundsatz» und Untermarginalie «b. Verfahrenx. Das soll zum Ausdruck
bringen und auch leserlicher machen, dass man eben bei diesem Grundsatz
schnell findet, wo der Grundsatz und wo das Verfahren festgehalten ist. Ent-
sprechend wurden auch hier die Leserfreundlichkeit und die Anwender-
freundlichkeit des Gesetzes erhoht.

In Paragraf 38, neu 44, wurde die Reihenfolge der Absétze gedndert. Absatz
1 entspricht dem alten Absatz 2, Absatz 2 entspricht dem alten Absatz 4,
Absatz 3 ist herausgel@st aus dem alten Absatz 4 und Absatz 4 ebenfalls.
Diese neue Strukturierung soll auch der Leserlichkeit und der Anwender-
freundlichkeit dienen. Die Redaktionskommission hat hier nichts neu formu-
liert, sondern nur Sétze getrennt und in Absétzen dargestellt und dann das
systematisch in der Reihenfolge so dargestellt, wie es auch ablauft. Wie ge-
sagt, Paragraf 44 ist das Verfahren. Hier soll leserfreundlich das Verfahren
in der Reihenfolge, wie es stattfindet, abgebildet werden.

Zum Schluss haben wir die tGblichen Anpassungen vorgenommen. Wir ha-
ben in Romisch 111 die Regel zum Beleuchtenden Bericht eingefuhrt und R6-
misch V gestrichen, da dies heute nicht mehr notwendig ist. Ich danke fir
die Aufmerksamkeit.

Ratsprasident Beat Habegger: Vielen Dank, Frau Présidentin. Ich danke der
Redaktionskommission, der Prasidentin und den Mitgliedern und auch dem
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Gesetzgebungsdienst der kantonalen Verwaltung fir die grundliche Arbeit.
Ich habe jetzt Wortmeldungen. Ich nehme an, dass diese Wortmeldungen
sich auf das Gesetz insgesamt beziehen, und nehme die jetzt dran, und da-
nach gehen wir in die Detailberatung.

Benjamin Krahenmann (Griine, Zirich): Wir Griinen haben den Antrag ge-
stellt, nicht auf diese VVorlage einzutreten. Wir mussten davon ausgehen, dass
der Kantonsrat der Kommissionsmehrheit folgt und damit sowohl das Of-
fentlichkeitsprinzip als auch den Datenschutz schwécht. So ist es dann leider
auch gekommen, und darum lehnen die Griinen das vorliegende, total revi-
dierte Gesetz Uber die Information und den Datenschutz, das IDG, ab. Ich
mdchte jetzt aber nicht nochmals die Argumente aus der ersten Lesung wie-
derholen, sondern nach dem Beratungsprozess in der Kommission und hier
im Kantonsrat zwei grundséatzliche Fragen aufwerfen:

Erstens, was verstehen wir eigentlich, wenn wir Uber die staatspolitische
Kommission sprechen? Was verstehen wir unter «kKommission fiir Staat und
Gemeinden»? Gemass Kantonsratsgesetz vertritt der Kantonsrat das Volk
des Kantons Zirich gegeniber den anderen kantonalen Behdrden. Das heisst
fur mich also, «kKommission fiir Staat und Gemeinden» meint die Kommis-
sionsarbeit fir die Bevolkerung des Staates und fir die Bevolkerung der Ge-
meinden — eigentlich logisch. Nur, bei der Beratung des Gesetzes hat sich
gezeigt, dass das wohl nicht ganz so logisch und so einfach ist. Denn eigent-
lich hat die Bevolkerung ja das Recht auf Zugang zu staatlichen Informatio-
nen, wobei jeweils eine Interessenabwégung im Einzelfall gemacht werden
muss. Dieses Recht ist im Kanton Zirich aber bereits jetzt stark einge-
schrénkt. Fir die Arbeit der Kantonsregierung gilt es namlich nicht, und der
Regierungsrat wollte diese Pauschalausnahmen sogar noch massiv auswei-
ten.

Und was haben wir in der Kommission und im Kantonsrat gemacht? Wir
haben viel geredet, wir haben viel diskutiert und wir haben viele Anhdérungen
gemacht. Doch statt klare Kante zu zeigen und die Pauschalausnahmen ganz
aus dem Gesetz zu streichen, ist eine Mehrheit leider eingeknickt. Zwar nicht
zu 100 Prozent, das Schlimmste liess sich verhindern, aber neu ist das Recht
auf Informationszugang auch auf Gemeindeebene krass beschnitten. Das
lasst nur einen Schluss zu: «Fir Staat und Gemeinden» scheint fir eine
Mehrheit hier im Rat eben nicht «fiir die Bevolkerung von Staat und Ge-
meinden» zu heissen, sondern «fir ihre eigene Klientel, fir die Exekutiven
von Staat und flr die Exekutiven von Gemeindenx.

Und damit komme ich gleich zur zweiten Frage: Wie nehmen wir unsere
parlamentarische Oberaufsicht Giber den Regierungsrat eigentlich wahr? Ge-
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maéss dem gerade aufgefuhrten Beispiel des Informationszugangs offensicht-
lich ungenuigend, denn wir geben hier der Regierung einen Freipass. Doch
auch in einem anderen Bereich scheinen wir unsere Aufgabe der Oberauf-
sicht zu vernachlassigen. Wir sind uns wohl alle einig, dass die Digitalisie-
rung fur den Kanton Zirich sehr wichtig ist. Und wir sind uns wahrscheinlich
auch einig, dass unser Regierungsrat in diesem Politikbereich nicht immer
durch Weitsicht und Kompetenz geglanzt hat. Umso wichtiger ist es also,
dass wir als Parlament hier genau hinschauen und die Arbeit der Regierung
Kritisch betrachten. Das sollten wir insbesondere dann tun, wenn es um weit-
reichende Entscheidungen geht, wie zum Beispiel um den Einsatz biometri-
scher Erkennungssysteme. Das hat eigentlich auch der Regierungsrat so ge-
sehen. Pilotversuche fur den Einsatz biometrischer Erkennungssysteme im
offentlichen Raum wollte er darum als unzuléssig erklaren. Gewiss, wir be-
urteilen die Gefahren und Chancen biometrischer Erkennungssysteme sehr
unterschiedlich. Fur uns Grune ist klar, dass solche Systeme potenziell dis-
kriminierend und damit geféhrlich sind, sodass sie nur mit dusserster Zurtick-
haltung eingesetzt werden sollten. Gleichzeitig sind wir der Uberzeugung,
dass es flr diesen Einsatz klare Gesetze braucht, und genau hier sollten wir
eigentlich trotz inhaltlicher Differenzen einen Konsens finden, und zwar da-
rin, dass unsere Arbeit als Kantonsrat, als Legislative elementar ist. Zugege-
ben, hier gute Lésungen zu finden, ist nicht einfach, den Kopf aber préventiv
in den Sand zu stecken und die Arbeit ganz einfach der Regierung zu tber-
lassen, reicht einfach nicht. Wir mussen unsere Pflichten als gesetzgebende
Behdrde wahrnehmen und diese, wie gelobt, gewissenhaft erfiillen wollen,
insbesondere in einem so wichtigen Bereich wie dem Einsatz biometrischer
Erkennungssysteme im 0ffentlichen Raum.

Leandra Columberg (SP, Diibendorf): Da Nicola Y uste (Altkantonsratin) die
Haltung der SP-Fraktion zu dieser VVorlage in den vergangenen Ratsdebatten
bereits ausfuhrlich dargelegt hat, werde ich heute primar die zentralen posi-
tiven wie negativen Aspekte sowie die Gesamtwurdigung aus Sicht der SP
nochmals ausfuhren.

Die Kritik der Griinen teilen wir in diversen Punkten, das gilt insbesondere
fir Paragraf 18, bei dem eine Ratsmehrheit der Regierung gefolgt ist und die
Ausnahmen vom Informationszugang ausgeweitet hat. Wir halten es fiir ver-
fehlt, dass kiinftig pauschal Unterlagen wie Antrage, Mitberichte, Stellung-
nahmen und Protokolle von Gemeindevorstanden ausgenommen werden sol-
len, anstatt dass im Einzelfall geprift wird, ob eine Herausgabe moglich ist.
Aus Sicht der SP ist das eine Ausweitung der Geheimhaltung gegenlber dem
Status quo und eine unnétige Schwéachung des transparenten Verwaltungs-
handelns.
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Zudem Kritisieren auch wir ausdrtcklich, dass sich kein Verbot von Pilotver-
suchen mit biometrischen Erkennungssystemen im offentlichen Raum
durchgesetzt hat. Der Einsatz biometrischer Erkennungssysteme bedeutet ei-
nen schwerwiegenden Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung.
Wir stehen diesen generell kritisch gegenuber. Insbesondere mdéchten wir
festhalten, dass der Einsatz solcher Systeme eine formell-gesetzliche Grund-
lage mit klaren Schranken voraussetzt. Darauf wurde im Rahmen dieser Re-
vision verzichtet. Es ist enttduschend, dass sich die blrgerlichen Fraktionen,
trotz warnender Worte von Expertinnen und Experten, nicht einmal dazu
durchringen konnten, ein Verbot der Einfihrung biometrischer Erkennungs-
systeme im Rahmen von Pilotversuchen gesetzlich zu verankern. Sollte
kiinftig die Einfiihrung entsprechender Pilotversuche geplant sein, werden
wir diese mit rechtsstaatlichen Mitteln bekampfen. Wir teilen diese Kritik-
punkte der Griinen an der Vorlage also ausdricklich.

Wir teilen jedoch nicht die Schlussfolgerung, dass die Vorlage deshalb ins-
gesamt abzulehnen ist. Diese IDG-Totalrevision enthélt diverse notwendige
Anpassungen, die wir begriissen. Das gilt unter anderem fiir die Einfihrung
des Schlichtungsverfahrens. Dieses senkt die Hirden beim Zugang zu amt-
lichen Informationen und ermdglicht eine niederschwellige und unbirokra-
tische Kl&rung von Meinungsverschiedenheiten als Alternative zum aufwen-
digen juristischen Beschwerdegang. Aus unserer Sicht zentral ist es zudem,
dass der Informationszugang grundsatzlich kostenlos bleibt. Ausserdem
tragt die Revision einigen Entwicklungen im Bereich der digitalisierten Ver-
waltung Rechnung, die das geltende Recht noch nicht geniigend abbildet.
Die aktive Informationstétigkeit und die offenen Behdrdendaten werden kla-
rer geregelt. Und bei den algorithmischen Entscheidsystemen wie bei den
Datenschutzfolgeabschéatzungen schafft das Gesetz mehr Klarheit.

Die SP hat sich im Rahmen dieser IDG-Totalrevision fiir eine konsequentere
Starkung des Offentlichkeitsprinzips und einen wirksameren Schutz der in-
formationellen Selbstbestimmung eingesetzt. Auch wenn die VVorlage diesen
Ansprichen nicht in allen Punkten gerecht wird, bringt sie doch einige not-
wendige gesetzliche Anpassungen. Daher wird die SP der Vorlage zustim-
men. Besten Dank.

Judith Anna Stofer (AL, Dlbendorf): Heute findet die Schlussabstimmung
Uber eine wichtige Gesetzesvorlage statt. Das Gesetz (ber die Information
und den Datenschutz, kurz IDG, regelt einerseits das Recht von Blirgerinnen
und Burgern auf Einsicht in amtliche Dokumente, andererseits aber auch das
Recht auf Schutz der Privatsphére bei der Bearbeitung von personenbezoge-
nen Daten. Das neue IDG ist mit der Totalrevision tbersichtlicher geworden.
Es geht dabei um zwei gleichwertige Grundprinzipien, welche Birgerinnen
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und Biirgern in einer Demokratie zustehen. Das Offentlichkeitsprinzip ist ein
Instrument zur Starkung der demokratischen Mitwirkung, der Datenschutz
regelt das Recht auf Privatsphére.

Die Alternative Liste, AL, hat nach Abschluss der Ratsdebatte eine kritische
Bilanz gezogen. Im Abschnitt «Offentlichkeitsprinzip» gibt es einige Ver-
besserungen. So ist der Zugang zu amtlichen Dokumenten kiinftig einfacher
und kostenlos. Eine Verbesserung gegenuber heute ist zudem, dass ein Ge-
such eines oOffentlichen Organs innerhalb von 30 Tagen behandelt werden
muss oder das offentliche Organ innerhalb dieser Frist zumindest eine sum-
marische Stellungnahme abgibt. Bis anhin konnte die Verwaltung Gesuche
einfach liegen lassen und aussitzen, da es keine Pflicht gab, ein Gesuch in-
nerhalb nitzlicher Zeit zu behandeln. Weitere Verbesserungen — und damit
Starkung des Offentlichkeitsprinzips — sind die Schaffung der Funktion einer
Offentlichkeitsbeauftragten sowie die Einfilhrung eines Schlichtungsverfah-
rens, das eingeleitet werden kann, wenn Gesuchstellende und 6ffentliches
Organ keine Einigung finden. Das neue Schlichtungsverfahren tragt wesent-
lich dazu bei, dass der Zugang zu Informationen kinftig hirdenloser als
heute ist. Bis anhin musste man bei Nicht-Einigung ans Verwaltungsgericht
gelangen, damit belastete man das Verwaltungsgericht mit unnétigen Ver-
fahren.

Negativ ins Gewicht fallt im Abschnitt «Offentlichkeitsprinzip» die nach-
traglich, also nach der Vernehmlassung, vom Gesamtregierungsrat einge-
brachten Ausnahmen vom Informationszugang. Die NZZ war aufmerksam
und hat dartber breit berichtet. Der Kantonsrat hétte die Verschlechterungen
streichen konnen. Leider hat die Mehrheit dieses Rates anders entschieden.
Die Antrage, Mitberichte, Stellungnahmen und Protokolle des Regierungs-
rates bleiben auch nach Abschluss der Beratungen geheim. Fiir die Nach-
vollziehbarkeit von Entscheidungen sollten fur die Alternative Liste zumin-
dest die Protokolle 6ffentlich sein.

Weiter lehnen wir die Ausdehnung des Sitzungsgeheimnisses auf Gemein-
deexekutiven und damit auf die Zweckverbénde ab. Immerhin hat die Mehr-
heit dieses Rates das nachtréglich hineingeschmuggelte Kollegialitatsprinzip
gestrichen. Das wére ein absoluter Transparenzkiller gewesen. Alles in allem
werden die Entscheidungsgrundlagen von Regierungsrat und Gemeindeexe-
kutiven mit dem neuen IDG komplett unter Geheimhaltung gestellt, was fur
die Alternative Liste ein No-Go ist. Langfristig ist mit der Geheimniskrame-
rei immer ein Reputationsschaden fiir die Demokratie verbunden.

Im Abschnitt «Datenschutz» fallt ein Punkt besonders negativ auf. Ja, er ist
fiir die AL ebenfalls ein absolutes No-Go. Es geht um die Pilotversuche, die
der Regierungsrat einzig per Verordnung zur Bearbeitung von besonderen
Personendaten, also von besonders sensiblen Personendaten, bewilligen
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kann. Weil die Mehrheit dieses Rates die vom Regierungsrat selbst vorge-
schlagene Einschrankung, namlich dass der Einsatz von biometrischen Er-
kennungssystemen im 6ffentlichen Raum nicht zulassig ist, also gestrichen
hat, darf der Regierungsrat nun wahrend langstens finf Jahren den Einsatz
von biometrischen Erkennungssystemen bewilligen. Ohne eine gesetzliche
Grundlage darf der Regierungsrat kiinftig in eigener Kompetenz griines
Licht zum Einsatz von biometrischer Gesichtserkennung im Offentlichen
Raum und damit zur Masseniiberwachung der Bevélkerung geben.

Leider hat die Stimmbevolkerung im vergangenen Herbst (am 30. November
2025) die kantonale Volksinitiative fir ein Grundrecht auf digitale Integritat
wie auch den Gegenvorschlag abgelehnt. Damit fehlt ein wichtiges Korrek-
tiv, das die Bespitzelung der Bevolkerung unterbindet. Es gibt also zwei sehr
gewichtige Griinde, warum die Alternative Liste das neue IDG dezidiert ab-
lehnt: erstens, weil der Regierungsrat und die Gemeindevorstande keine
Transparenz uber ihr Handeln herstellen missen, und zweitens, weil der Re-
gierungsrat klnftig ein Instrument zur Bespitzelung der Bevolkerung er-
halt... (Der Ratsprasident unterbricht die Votantin.)

Ratsprasident Beat Habegger: Geschétzte Ratskollegin, das ist die Auffor-
derung, Ihr Votum zu beenden, weil Sie deutlich Gber der Redezeit sind. Vie-
len Dank.

Detailberatung

Titel und Ingress
I. Es wird folgendes Gesetz erlassen:

Ratsprasident Beat Habegger: Um Ihre Nerven nicht zu sehr zu strapazieren,
lese ich jetzt nicht alle 62 Paragrafen vor, sondern wir machen das abschnitt-
weise, und Sie driicken, wenn Sie zu einem Paragrafen in diesem Abschnitt
sprechen wollen.

1. Abschnitt: Gemeinsame Bestimmungen

8§ 1-13

2. Abschnitt: Offentlichkeitsprinzip

8§ 14-27

3. Abschnitt: Datenschutz

8§ 28-46

4, Abschnitt: Beauftragte oder Beauftragter fiir das Offentlichkeitsprinzip
und den Datenschutz

88 47-60
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5. Abschnitt: Schlussbestimmungen
88 61 und 62

Keine Wortmeldung, so genehmigt.
I.-V.

Keine Wortmeldung, so genehmigt.

Ratsprasident Beat Habegger: Nun kommen wir noch zum Anhang des Ge-
setzes. Aufgrund dieses Gesetzes dndern wir 20 weitere Gesetze. Ich ver-
zichte auch hier darauf, alles vorzulesen. Wir machen das gesetzesweise, und
Sie melden sich, wenn Sie das Wort wiinschen.

1. Gemeindegesetz vom 20. April 2015

888, 14 und 28

2. Gesetz Uber das Meldewesen und die Einwohnerregister vom 11. Mai
2015

88 17,23 und 25

3. Haftungsgesetz vom 14. September 1969

8§18

4. Publikationsgesetz vom 30. November 2015

8§20

5. Archivgesetz vom 24. September 1995

§8 8 und 10

6. Kantonsratsgesetz vom 25. Marz 2019

Ersatz von Bezeichnungen

§§ 13 und 79

7. Gesetz Uber die Organisation des Regierungsrates und der kantonalen
Verwaltung vom 6. Juni 2005

Vor «D. Administrativuntersuchung»:

88 44a, 44b und 44c

Nach «D. Administrativuntersuchung»:

8§ 44a wird zu § 44d.

Ubergangsbestimmung

8. Verwaltungsrechtspflegegesetz vom 24. Mai 1959

§8§ 19b und 92

9. Personalgesetz vom 27. September 1998

§51

10. Gesetz tiber die Gerichts- und Behdrdenorganisation im Zivil- und Straf-
prozess vom 10. Mai 2010

§§ 88b und 151

11. Straf- und Justizvollzugsgesetz vom 19. Juni 2006
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§ 18a

12. Mittelschulgesetz vom 13. Juni 1999

84c

13. Einfuhrungsgesetz zum Berufsbildungsgesetz vom 14. Januar 2008
84c

14. Fachhochschulgesetz vom 2. April 2007

8 6b

15. Universitatsgesetz vom 15. Méarz 1998

87c

16. Polizeigesetz vom 23. April 2007

88 51, 52, 52a, 54 und 54c

17. Finanzkontrollgesetz vom 30. Oktober 2000

88 1und?2

18. Kantonales Geoinformationsgesetz vom 24. Oktober 2011
8§10

19. Kinder- und Jugendhilfegesetz vom 14. Méarz 2011

§6d

20. Kinder- und Jugendheimgesetz vom 27. November 2017
8§30

Keine Wortmeldung, so genehmigt.

Ratsprasident Beat Habegger: Damit haben wir die Vorlage redaktionell
durchberaten.

Schlussabstimmung
Der Kantonsrat beschliesst mit 153 : 24 Stimmen (bei 0 Enthaltungen),
der Vorlage 5923b zuzustimmen.

Das Geschaft ist erledigt.

6. Zusatzkredit Neubauprojekte Veloverbindungen und Busspur im Zu-
sammenhang Projekt MehrSpur Zurich-Winterthur der SBB, Stadt
Wallisellen, Gemeinden Dietlikon, Wangen-Brdttisellen und Bassers-
dorf

Antrag des Regierungsrates vom 9. Juli 2025 und Antrag der Kommission
fir Planung und Bau vom 25. November 2025

Vorlage 6036a (Ausgabenbremse)
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Ratsprasident Beat Habegger: Diese Vorlage untersteht der Ausgaben-
bremse.

Barbara Franzen (FDP, Niederweningen), Prasidentin der Kommission fiir
Planung und Bau (KPB): Mit dem heute zu behandelnden Zusatzkredit be-
antragt der Regierungsrat dem Kantonsrat eine Erhéhung von rund 34,899
Millionen Franken des im November 2021 bewilligten Objektkredits der da-
maligen Vorlage 5650. Damit sollen diverse Verkehrsprojekte realisiert wer-
den, der Ausbau der Veloinfrastruktur sowie eine Busspur bei Bassersdorf
sind angesprochen. Die Projekte stehen im Zusammenhang mit dem SBB-
Grossprojekt MehrSpur Zirich-Winterthur, landlaufig als Brittenertunnel
bekannt. Mit dem Zusatzkredit erhoht sich der Gesamtbetrag fir diese Pro-
jekte auf knapp 108 Millionen Franken. Von den jetzt beantragten 34,899
Millionen Franken wird der Bund deren 15 Millionen Franken ibernehmen,
wodurch die effektiven Zusatzkosten fur den Kanton Zirich noch 19,899
Millionen Franken betragen werden.

Die KPB hat den Zusatzkredit an drei Sitzungen beraten. Es war angezeigt
gewesen, dieses Geschaft rasch in den Kantonsrat zu bringen, um die Pla-
nung der SBB nicht zu behindern. Trotzdem hat sich die KPB intensiv und
auch sehr kritisch mit der Frage der Krediterhéhung auseinandergesetzt. Wir
danken in diesem Zusammenhang Regierungsprasident Martin Neukom so-
wie den Vertretern des Tiefbauamtes, allen voran Andreas Angehrn, fiir die
differenzierte Fragenbeantwortung und auch fur die Entgegennahme einer
durchaus horbaren Kritik aus den Reihen der Kommission.
Zusammengefasst l&sst sich sagen, dass der Regierungsrat die zusatzlichen
Mittel beantragt, weil sich erst bei der detaillierten Planung gezeigt hat, dass
der urspringlich bewilligte Kredit nicht ausreichen wird. Die Griinde daftr
sind Licken und Ungenauigkeiten im damaligen, von der SBB ausgearbei-
teten VVorprojekt, die vom Kanton Zirich nicht rechtzeitig erkannt worden
sind. Noch einmal, und diese Vorlage war ja bereits in der KPB, liess sich
die KPB zum Projekt an sich informieren. Es handelt sich um eine Velobahn
in Wallisellen, Velohaupt- und Nebenverbindungen in Dietlikon und Wan-
gen-Bruttisellen sowie eine Busspur in Bassersdorf.

Die Projektteile, fur die der Kanton Zirich baulich verantwortlich zeichnet,
stehen in einem engen technischen und zeitlichen Zusammenhang mit dem
SBB-Projekt. Eine gemeinsame Umsetzung, das hat die Baudirektion darge-
legt, ist entscheidend, da ein Verzicht oder eine Verschiebung das Bahnpro-
jekt verzogern wiirde, zu Mehrkosten oder Forderungen seitens der SBB und
Gemeinden flihren kdnnte sowie spatere Umsetzungen deutlich verteuern o-
der verunmoglichen wirde. Ein Aufschieben oder auch nur ein Verzicht auf
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den Zusatzkredit wiirde wohl zu rechtlichen Auseinandersetzungen mit dem
Bund fiihren, ein Punkt, der in der KPB ebenfalls diskutiert worden ist.

In der Kommission wurde zudem die strategische Bedeutung des Briit-
tenertunnels flr die Entwicklungsschritte des Kantons Zdrich in der Region
Glattal hervorgehoben. Um das prognostizierte Bevolkerungswachstum in
dieser Region auffangen zu kénnen, brauche es einen Ausbau des OV und
des Velonetzes, da die Staatsstrassen kaum mehr ausgebaut werden kénnten.
In der Kommission fur Planung und Bau wurde die VVorlage aber dennoch
kritisch diskutiert. Besonders hervorgehoben wurde die ungeniigende Pri-
fung des urspriinglichen Vorprojektes und die hohen Kosten, insbesondere
pro Kilometer Veloinfrastruktur, was auf den urbanen Raum zuriickgefiinhrt
wurde. Die Baudirektion rdumte diese Kritik ein und erklarte, dass bereits
qualitatssichernde Massnahmen ergriffen worden seien, um Planungsfehler
klinftig zu vermeiden. So werde sie von Dritten erstellte Planungen kritischer
hinterfragen, Plausibilisierungen einfordern und Reserven einplanen. Sie be-
tonte zudem, dass die hohen Kosten durch die komplexen baulichen Anfor-
derungen im dicht besiedelten Gebiet entstanden seien. Einsparungen seien
kaum moglich, da Projektdnderungen eine Neuplanung erfordern wurden,
was wiederum Zeitverzogerungen und zusétzliche Kosten nach sich ziehen
wiirde.

Die Mehrheit der Kommission unterstiitzt den Zusatzkredit trotz der Kritik-
punkte. Auch sie betont, dass Zusatzkosten sehr unerfreulich, aber eben doch
faktisch unvermeidbar seien. Es bestehe aufgrund der engen Verknilpfung
mit den SBB ein starker Zeit- und Koordinationsdruck. Die Mehrheit be-
flrchtet zudem, dass ein Verzicht oder eine Verzégerung insgesamt zu ho-
heren Kosten, grosseren Risiken und letztlich auch rechtlichen Auseinander-
setzungen fuhren wirde. Fir einen Teil der Mehrheit sind die Projekte vor
allem auch verkehrspolitisch sinnvoll und langfristig notwendig, insbeson-
dere im Hinblick auf die Forderung des VVeloverkehrs; dies fur einen Teil der
Mehrheit. Die ganze Mehrheit anerkennt indes die selbstkritische Einschat-
zung der Direktion und unterstitzt die in Aussicht gestellten Projektverbes-
serungen. Sie wurdigt auch das Verhandlungsgeschick des Zircher Regie-
rungsrates gegenuber den SBB in Bezug auf die 15 Millionen Franken.
Eine Minderheit der Kommission, bestehend aus der SVP, begriisst zwar die
selbstkritischen Betrachtungen der Baudirektion und des Tiefbauamtes. Sie
lehnt den Zusatzkredit aber dennoch ab und beantragt Nichteintreten. Aus
ihrer Sicht sind die Kosten insbesondere fiir Veloprojekte unverhaltnismas-
sig hoch. Sie hat eine grundsatzliche Skepsis gegenuber der Hohe der Inves-
titionen und deren Nutzen im Verhaltnis zu den Ausgaben und kritisiert da-
mit implizit auch die Prioritdtensetzung in der Verkehrspolitik, insbesondere
bezliglich der starken Gewichtung der Veloinfrastruktur.
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Namens der Mehrheit der KPB beantrage ich Ihnen Zustimmung zum Zu-
satzkredit.

Barbara Griter (SVP, Rorbas): Ich weiss heute, ehrlich gesagt, gar nicht so
recht, wo ich tGberhaupt anfangen soll. Soll ich beim gesamten Regierungsrat
anfangen, der die Kostenkontrolle offensichtlich nicht im Griff hatte? Oder
soll ich dartiber sprechen, dass das Vorprojekt der SBB schlicht nicht geni-
gend kontrolliert wurde oder dass die Velonetzplanung im Kanton Zirich
komplett aus dem Ruder lauft? Wir reden hier nicht von Kleingeld. Ur-
sprunglich waren 73 Millionen Franken fiir das Projekt vorgesehen. Jetzt ste-
hen wir hier und sprechen uber einen Zusatzkredit von rund 35 Millionen
Franken. Wie konnte das passieren? Die SBB haben sich in den Berechnun-
gen zum Grossprojekt MehrSpur Zirich-Winterthur schlichtweg massiv
verrechnet, und dem Kanton Zurich ist es nicht einmal aufgefallen. Was da
alles schiefgelaufen ist, haben wir in der Kommission fur Planung und Bau
ausfuhrlich gehort und diskutiert, auch dass am Zusatzkredit nichts vorbei-
fuhrt, da es sich ja im Grundsatz gar nicht um Mehrkosten handelt, sondern
vielmehr die gesamten Berechnungen einfach inkorrekt waren. Ein Umpla-
nen oder Verzogern des Projektes wirde laut Aussagen der Direktion die
wenigen eingesparten Kosten auch gleich wieder auffressen. Immerhin ist es
der Zurcher Regierung in Verhandlungen mit dem Bund und den SBB ge-
lungen, eine Mitfinanzierung herauszuholen. Das Bundesamt fur Verkehr
ubernimmt nun die Halfte der Mehrkosten. Aber machen wir uns nichts vor,
das macht die Sache nicht viel besser. Das Bundesamt tragt schliesslich eine
Mitverantwortung fir die ganze Misere, und am Ende ist es ohnehin vollig
egal, ob das Geld nun aus der Bundeskasse, vom Kanton oder von den Ge-
meinden kommt, es ist und bleibt Steuergeld.

Naturlich haben wir Verstandnis dafir, dass wir hier nicht tiber einen Feld-
weg reden. In einem dicht Uberbauten Gebiet wie dem Glatttal zu bauen, ist
teurer als auf der griinen Wiese. Und es ist ja auch nicht nur etwas Strassen-
belag, sondern es sind komplexe Ingenieurbauwerke wie Unterfiihrungen,
Stutzmauern et cetera notwendig. Dass aber 2 Kilometer Veloweg am Ende
fast 50 Millionen Franken verschlingen, ist fir niemanden mehr nachvoll-
ziehbar. Das sind schlichtweg astronomische Kosten. Besonders unverstand-
lich ist es in Wallisellen: Dort plant man die VVeloroute mitten durch ein Ge-
b&ude, und allein diese Massnahme kostet fast mehr als der Bau des Gebau-
des selbst. Hatte man die Velofahrbahn an dieser Stelle nicht einfach etwas
schmaler planen kdnnen, anstatt mit dem Hammer durch ein bestehendes
Mehrzweckgebadude, inklusive Feuerwehrstiitzpunkt, zu preschen? Wir wis-
sen alle, dass das Glattal ein zentrales Entwicklungsgebiet ist. Die Staats-
strassen sind am Limit, und der dringend notige Ausbau der Autobahnen,
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egal ob Glatttal oder Flughafen, wurde auf Eis gelegt oder weit nach hinten
verschoben. Der Verkehr bricht dort regelméssig zusammen. Es ist also klar,
dass wir angesichts des enormen Bevolkerungswachstums Ldsungen brau-
chen. Und wir verschliessen uns dabei weder dem Modalsplit noch einem
vernunftigen Ausbau der Infrastruktur, aber eben bitte verniinftig und be-
zahlbar. Es kann doch nicht sein, dass unsere Velonetzplanungen und Velo-
verbindungen mittlerweile Kosten verursachen, die in absolut keinem Ver-
haltnis mehr zum Rest stehen. Der Ausbau der Veloinfrastruktur wird hier
zu einem Fass ohne Boden, und das mussen wir heute einmal mit aller Deut-
lichkeit ansprechen.

Die Fakten liegen nun auf dem Tisch: Lehnen wir diesen Zusatzkredit ab,
folgen Sanktionen, weil der Kanton die Realisierung verzogert. Planen wir
um, fressen die Planungskosten die moglichen Ersparnisse auch gleich wie-
der auf. Ja, das haben wir verstanden. Aber genau das ist ja eigentlich der
Skandal. Man stellt uns vor vollendete Tatsachen, die auf einer miserablen
Planung basieren und zu hohe Kosten fir die Veloinfrastruktur generieren.
Die SVP/EDU-Fraktion akzeptiert es daher nicht, dass wir nur noch Ja sagen
durfen, um Schlimmeres zu verhindern. Auch wenn unsere Ablehnung heute
nur symbolisch bleiben wird, wir stehen zur VVerantwortung gegeniiber dem
Steuerzahler und lehnen diesen Zusatzkredit ab. Besten Dank.

Roger Schmutz (SP, Wettswil a. A.): Im November 2021 war sich der Rat
einig, dass der Ausbau der Bahn zwischen Zirich und Winterthur eine ein-
malige Chance bietet, gleichzeitig etwas fiir den Veloverkehr zu tun. Alle
Fraktionen von links bis rechts haben damals der Kreditvorlage von 73 Mil-
lionen Franken einstimmig zugestimmt. An der Ausgangslage hat sich nichts
geéndert. Wenn im Zusammenhang mit der Grossbaustelle fiir den Bau des
Bruttenertunnels durch die SBB ohnehin zahlreiche bauliche Anpassungen
notig sind, soll das genutzt werden, um dort wichtige Massnahmen des kan-
tonalen Velonetzplans umzusetzen. Leider wird nun alles teurer, und zwar
viel teurer. Ja, die Mehrkosten sind argerlich, sehr &argerlich, zumal sie fast
50 Prozent des urspriinglichen Kredits betragen. Eine entscheidende Frage
Ist darum, wie es dazu gekommen ist. Barbara Franzen hat es vorhin schon
ausgefuhrt, ich mochte das nicht alles wiederholen. Federfiihrend bei diesem
Bauprojekt sind die SBB. Der Kanton hat die Veloverbindungen und die
Busspur bei ihnen bestellt. Und dass die SBB den Fokus auf das Eisen-
bahntrassee und den Brittenertunnel gelegt haben, ist nicht verwunderlich,
zumal die ursprtnglich budgetierten 73 Millionen Franken fir die fraglichen
Teilprojekte lediglich 2,5 Prozent der gesamten Bausumme ausmachten.
Und selbst mit dem Zusatzkredit entsprechen sie immer noch weniger als 4
Prozent. Die Kosten fiir die Veloverbindungen und die Busspur sind unter
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anderem deshalb so hoch, weil diese mitten durch dicht besiedeltes, urbanes
Gebiet fuhren und dafur viele Ingenieurbauten notwendig sind. Zudem hat
sich herausgestellt, dass die urspriingliche Kostenschatzung zu ungenau war,
weil die fraglichen Projektbestandteile nicht in der gleichen Tiefe ausgear-
beitet wurden wie das Bahnprojekt als solches. Erst auf Stufe Bauprojekt
wurden die spezifischen Details ausgearbeitet, und es ergaben sich einige
Schwierigkeiten, die den Preis in die H6he trieben. Wie Frau Franzen bereits
ausgefuhrt hat, hat das Tiefbauamt Besserung gelobt und Sofortmassnahmen
ergriffen, damit solche Teuerungen nicht mehr vorkommen sollen.

Nun ist es ja nicht so, dass wir Bauprojekte von einer solchen Dimension am
Laufmeter haben. Dennoch ist es lobenswert, dass das Tiefbauamt seine
Schliisse gezogen hat. Auch bei Kkleineren Projekten sind Mehrkosten ein
grosses Argernis, und wenn es gelingt, solche zu vermeiden, ist das in unser
aller Interesse. Wie gesagt, an der Ausgangslage hat sich nichts geandert. Es
ist sinnvoll, mit dem Bahnausbau auch den Veloverkehr zu starken. Regie-
rungsrétin Carmen Walker Spah sprach damals von einem einmaligen Zeit-
fenster, und das ist es immer noch. Ausserdem beteiligt sich der Bund an den
Mehrkosten pauschal mit 15 Millionen Franken, die effektiven Kosten zu-
lasten des Kantons Zurich betragen somit nur knapp 20 Millionen Franken.
Gerade im dicht besiedelten, urbanen Gebiet ist es nicht einfach, Velorouten
zu realisieren. Diese sind jedoch dringend nétig, um das Velo als Verkehrs-
mittel zu stdrken und mehr Leute zum Umstieg zu bewegen. Davon profitie-
ren alle. Auf den Strassen und im 6ffentlichen Nahverkehr gibt es mehr Platz
und die zusatzliche Bewegung ist der Gesundheit der Velofahrenden zutrag-
lich.

Es gilt nun, das Zeitfenster zu nutzen. Ich hoffe, auch die anderen Fraktionen
stehen nach wie vor hinter dem Projekt. Es ware unsinnig, wegen der anfal-
lenden Mehrkosten das gesamte Veloinfrastrukturprojekt abzuschiessen. Die
SP-Fraktion stimmt dem Zusatzkredit zu. Bitte tun Sie es uns gleich.

Stephan Weber (FDP, Wetzikon): Man kann es drehen und wenden, wie man
will, dies bleibt eine unschone Vorlage. Die SBB haben sich bei der Kalku-
lation des Kredites um 50 Prozent verhauen. Es stellt sich damit auch die
Frage, wie serids die SBB mit den 6ffentlichen Geldern umgehen. Es bleibt
ein fahler Nachgeschmack zurtick. Dass der Bund nun 15 Millionen der
Mehrkosten tbernimmt, ist kein wirklicher Trost. Auch dies sind 6ffentliche
Gelder, einfach aus einer anderen Kasse. Schlussendlich bleiben 20 Millio-
nen Franken, welche der Kanton nun mehr bezahlen muss. Dass die Baudi-
rektion die von den SBB kalkulierten Kreditkosten nicht angemessen gepriift
hat, ist bedenklich. Die Baudirektion hat den Fehler offen eingestanden und
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in Zukunft mehr Sorgfalt zugesichert. Eine Riige der FDP bleibt der Baudi-
rektion hiermit trotzdem nicht erspart.

Wir beissen in den sauren Apfel, es bleibt uns nichts anderes ubrig. Die Ve-
loverbindungen lassen sich nur jetzt zusammen mit dem Grossprojekt Brit-
tenertunnel sinnvoll realisieren. Ein spaterer Bau wére, wenn iberhaupt noch
realisierbar, um ein Vielfaches teurer. Die FDP stimmt dem Zusatzkredit zu.

Sascha Ullmann (GLP, Zollikon): Mehrkosten von netto 20 Millionen Fran-
ken sind eine bittere Pille, vor allem wenn die urspriinglichen Kosten ohne-
hin schon sehr hoch sind. Viel Asche wurde denn von den Zustandigen aufs
Haupt gestreut und gelobt, kinftig genauer hinzuschauen, vor allem dann,
wenn die Planung durch den vermeintlich zuverlassigen Partner SBB ausge-
fuhrt wird. Wir Grunliberalen hoffen, dass das kiinftig tatsachlich so ist, und
die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Doch nun gilt es, die Pille der Mehr-
kosten zu schlucken, weil die geplante Velobahn unbestritten eine rege
Nachfrage befriedigen wird und den sicheren und schnellen Veloverkehr im
stadtischen Umfeld stérkt. Dies ist wichtig fir die Entwicklung eines ausge-
wogenen Modalsplits zwischen M1V (Motorisierter Individualverkehr), OV
und Langsamverkehr. Es braucht jetzt keine Polemik gegen den zukunfts-
weisenden Ausbau dieser Infrastruktur. Finanziell wurde massiv falsch ab-
geschatzt, aber die technische Lésung ist ingenieurtechnisch nachvollzieh-
bar. Hier sollten wir das Vertrauen in die Planer behalten, und ich masse mir
nicht an, schlauer zu sein. Die Mehrkosten sind zu nehmen, weil das vorlie-
gende Velobahnprojekt unbestrittenermassen grosse bauliche Abhangigkei-
ten und Synergien mit dem Bahnprojekt der SBB hat. Planerisch und finan-
ziell macht es weiterhin Sinn, die Velobahn parallel zum Bahnausbau auszu-
fuhren. Bei einer spateren, unabhdngigen Realisierung misste mit Gesamt-
kosten in sicher doppelter Hohe gerechnet werden. Das wére unverhaltnis-
massig und auch nicht gerade gescheit.

Aus diesen Griinden stimmt die GLP dem Zusatzkredit zu.

Wilma Willi (Grune, Stadel): Wie die NZZ im Januar dieses Jahres flr das
grossartige Projekt MehrSpur Zirich schwarmte und ausfuhrte, was da rea-
lisiert werden soll, begeisterte. Es ist ein zukunftsweisendes und grossartiges
Projekt. Einige Angaben aus dem besagten Artikel: Das Projekt wird in sei-
ner Dimension nur von den beiden grossen Tunnelbauten der NEAT Uber-
troffen, ndmlich vom Gotthard- und vom Lo&tschberg-Basistunnel. Die
Durchmesserlinie war deutlich glnstiger als dieses Projekt mit geschatzten
Kosten von 3,3 Milliarden Franken. Das Projekt der SBB umfasst auch die
Erweiterung der Bahnhofe Winterthur, Wallisellen, Dietlikon und Bassers-
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dorf. Und die 160 Jahre alte Bahnlinie zwischen den grdssten Stadten unse-
res Kantons windet sich immer noch mit Umwegen und Engpéssen durch die
Landschaft. Wir sind froh, dass die SBB im Sommer den Spatenstich fir
dieses Projekt planen und dass die Strecke nach heutiger Planung im Jahr
2037 in Betrieb gehen wird.

Die Grune Fraktion begrusst es sehr, dass der Kanton dieses Grossprojekt
nutzt, um mit dem Projekt MehrSpur Zirich unsere eigenen Projekte voran-
zutreiben. Diese Gelegenheit darf nicht verpasst werden, denn die geplanten
Veloprojekte sind ein wichtiger Bestandteil der Umsetzung der Vorgaben
des 2023 in Kraft getretenen Bundesgesetzes (iber die Velowege. So ginstig
kommen wir nie wieder zu diesen guten und bitter nétigen Lésungen. Dass
Velowege und Velobahnen taglich an Bedeutung gewinnen, missen wir
Ihnen nicht erkl&ren.

Die Fehlerberechnungen bei der Finanzierung fiihrten heute im Rat zu Recht
zur Kritik. Trotz der Komplexitét, der vielen Akteure und der Grosse des
Projekts hatte dies natdrlich nicht so passieren dirfen. Diverse Massnahmen
wurden uns aus den gewonnenen Erkenntnissen und Learnings erklart und
ergriffen, um kiinftig solche Fauxpas zu vermeiden, das begriissen wir sehr.
Auch begrissen wir, dass der Bund sich mit 15 Millionen Franken an den
zusétzlichen Kosten beteiligt, da der Kanton die Fehler definitiv nicht allein
verantwortet. Wir genehmigen deshalb die beantragten Zusatzkredite des
Regierungsrates, weil eine Umplanung durch die SBB alles noch weiter ver-
teuern und vor allem verzogern wirde. Wir brauchen diese Entlastung, und
zwar moglichst bald. Heute mussen drei verschiedene Bahnlinien aus Rich-
tung Zurich bei Effretikon in ein einziges Gleis fahren. In der Gegenrichtung
zwangt sich hier zudem der gesamte Zugverkehr aus der Ostschweiz Rich-
tung Flughafen durch. Insgesamt sind es etwa 670 Zuge pro Tag mit rund
120'000 Passagieren, gemass NZZ so viele wie auf kaum einer anderen Stre-
cke in der Schweiz. Und darum bewilligen wir Griinen die Zusatzkosten von
rund 19,9 Millionen Franken, damit die Velohaupt- und Velonebenverbin-
dung Dietlikon und Wangen-Bruttisellen und die Busspur in Bassersdorf re-
alisiert werden.

Und erlauben Sie mir jetzt bitte noch ein Schlusswort. Geschatzte SVP, in
diesen Tagen sprechen wir oft tber Sicherheit und unsere Landesverteidi-
gung, koste es, was es wolle. Der o6ffentliche Verkehr und insbesondere aber
auch der Veloverkehr machen uns unabhéngiger von Schurkenstaaten und
von dem Auf und Ab der Weltpolitik. Es macht uns deshalb insgesamt si-
cherer, und natrlich ist es auch Klimaschutz. Setzen wir auf den 6ffentli-
chen Verkehr und die Velomobilitadt und auf eine gute Veloinfrastruktur fur
unsere Zukunft. Das ist es uns wert und es ist bitter notig, und zwar mehr
denn je. Wir stimmen zu.
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Marzena Kopp (Die Mitte, Meilen): Im Zusammenhang mit den Teilprojek-
ten zu den Velorouten in Wallisellen, Dietlikon, Wangen-Brttisellen sowie
der Busspur in Bassersdorf liegt uns heute ein Zusatzkredit von rund 35 Mil-
lionen Franken vor. Damit erhoht sich die urspringlich bewilligte Kredit-
summe von 73 Millionen auf neu 108 Millionen Franken, ein Anstieg um
knapp 50 Prozent. Die Nutzung von Synergien mit dem SBB-Grossprojekt
MehrSpur Zirich-Winterthur ist richtig und sinnvoll, den Ausbau des Velo-
netzes sowie die koordinierte Planung und Umsetzung mit den Bauarbeiten
der SBB begrussen wir ausdriicklich. Doch die Kosten von teilweise 25 Mil-
lionen Franken pro Kilometer Velobahn sind eine Zahl, die nicht so einfach
verdaulich ist. Die massive Kostenabweichung wirft Fragen auf. Wie kann
es sein, dass die SBB die Kosten in dieser Grossenordnung unterschatzten?
Und wie kann es sein, dass die Baudirektion das Vorprojekt zu wenig pruft?
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Hier brauchte es oder hatte es mehr
Kontrolle gebraucht, denn Vertrauen allein gentigt nicht. Immerhin beteili-
gen sich die SBB mit 15 Millionen Franken an den Mehrkosten. Wir stehen
vor dem Fakt, dass nachtragliche Projektanpassungen zu erheblichen Mehr-
kosten und massiven Verzdgerungen fiihren wurden. Zudem drohen Straf-
zahlungen gegenuiber dem Bund und den Standortgemeinden. Wir haben da-
her faktisch keine andere Wahl.

Nichteintreten ist jedoch keine Option. Wir stimmen dem Zusatzkredit zu,
verbinden dies aber mit der klaren Erwartung, dass solche Fehlkalkulationen
kinftig nicht mehr vorkommen. Besten Dank.

Michael Banninger (EVP, Winterthur): Meine Interessenbindung zu Beginn:
Ich arbeite bei der Stadtverwaltung Wallisellen.

Zusatzkredite sind nie erfreulich, aber dieser hier ist notwendig. Die Projekte
stehen im engen Zusammenhang mit dem Ausbau der MehrSpur Zirich-
Winterthur. Eine Verzdgerung wirde mit Sicherheit Mehrkosten verursa-
chen. Die ungentgende Planungstiefe im Vorprojekt ist aber sicher kritisch
zZu betrachten.

Inhaltlich ist die Vorlage fur uns Gberzeugend. Sie starkt den Veloverkehr,
verbessert die Businfrastruktur und nutzt die Chance, diese Massnahmen ko-
ordiniert mit dem Bau- und Grossprojekt umzusetzen. Die EVP unterstiitzt
den Zusatzkredit, weil er verkehrspolitisch sinnvoll, folgerichtig und insge-
samt verantwortungsvoll ist. Besten Dank.

Manuel Sahli (AL, Winterthur): Es ist ein Riesenprojekt und ein weiterer
Meilenstein nicht nur fiir den OV des Kantons Ziirich, sondern fur die ganze
Ostschweiz mit dem Bau des Brittenertunnels, wobei man ja korrekterweise
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sagen muss, dass der Tunnel Uberhaupt nicht mehr unter Britten hindurch-
fiihrt, ja, das Gemeindegebiet wohl nicht einmal streifen wird. Es ist viel-
mehr ein Lindauer- oder Winterbergertunnel, der Name zeugt jedoch von der
jahrzehntelangen Vorgeschichte des Projekts. Wie auch immer, ein solcher
Bau ist auch eine gute Gelegenheit, um hier parallel VVerbesserungen vorzu-
nehmen, die sonst aufwendiger umzusetzen wéren. Bei den hier angedachten
Lickenschliessungen im Velonetz und der zuséatzlichen Busspur handelt es
sich genau um so etwas. Genauer genommen handelt es sich sogar um drei
Fliegen, die hier mit einer Klappe geschlagen werden, namlich die Velo-
schnellroute Wallisellen, die Teil einer grésseren Veloschnellroute ins Zir-
cher Oberland werden soll, die Anschlussverbindungen Dietikon und Wan-
gen-Bruttisellen sowie die Busspur in Bassersdorf. Sie sind eine smarte Er-
ganzung, die auch allen unmittelbar vom Bau betroffenen siidlichen Anrai-
nergemeinden einen Mehrwert bietet. Der Kanton kann hier entsprechende
Synergien zusammen mit dem Bau des Brittenertunnels nutzen. Insbeson-
dere, da diese Bauten nicht im freien Feld, sondern im Uberbauten Gebiet
erfolgen, ist es auch logisch, dass solche baulichen Massnahmen trotzdem
ihren Preis haben. Es ist aber schon etwas gar unglicklich, dass durch diese
ungenauen Vorplanungen der SBB eine solche Erhohung des Kredits nun
notwendig ist. Man kénnte fast schon sagen, dass es bei solchen Grosspro-
jekten auch schon symptomatisch ist, doch sind 50 Prozent hohere Kosten
nicht gerade wenig. Jedoch hat hier die Baudirektion auch selbst kritische
Verbesserungspotenziale in der Uberpriifung der Planungen Dritter gesehen.
Eine solche Haltung wirden wir uns durchaus auch in anderen Direktionen
wiinschen, wenn Kiritik seitens des Kantonsrates anfallt. Doch mussen wir
hier auch anfligen, dass man hier durchaus erwarten kann, dass man von so
einem Projektpartner wie den SBB eine entsprechend saubere Planung er-
halt, die nicht einfach so weit danebenliegt. Aber ja, nun landet mein Fazit
bei einem altbekannten Sprichwort, das wir bereits zuvor gehért haben: Ver-
trauen ist gut, Kontrolle ist besser.

Die Ablehnung hier durch die SVP ist aber auch einigermassen durchsichtig.
Waurden wir hier einfach Strassen ohne Busspur oder auch ohne Velospur
ausbauen, wirde die burgerliche Verhinderungspartei hier wohl keinen ent-
sprechenden Zusatzkredit abschliessen wollen. Denn das Projekt selbst ist
weiterhin sinnvoll, hochwertig und sauber ausgearbeitet, wurde aber leider
zu Beginn einfach falsch bepreist, zumal solch eine Verzégerung aufgrund
des nun beginnenden Baus des Brittenertunnels zu noch grésseren Mehrkos-
ten, zeitlichen Verzogerungen und rechtlichen Risiken fuhren kénnte. Ein
Nichteintreten und allfalliges Abschiessen ist daher verantwortungslos.
Auch wirde damit die Verantwortung nur in der 6ffentlichen Hand hin- und
hergeschoben werden und mit noch grosseren Mehrkosten fiir die 6ffentliche
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Hand enden. Nun ist das der Zeitpunkt, um vorwartszumachen, und nicht der
Zeitpunkt, um weiteren Kleinkrieg zu fuhren. Zu lange haben wir auf den
Beginn des Baus des Bruttenertunnels warten mdissen.

Die Fraktion der Alternativen Liste wird diesen VVorlagen entsprechend zu-
stimmen.

René Isler (SVP, Winterthur): Ich bin mir nicht sicher, ob das namhaft ist,
was wir hier vorfuhren. Da gibt es eigentlich wie zwei Teile, und ich bin mir
nicht sicher, wie die Bevolkerung des Kantons Zurich, wenn wir sie ber
diese Vorlage abstimmen lassen wiirden, entscheiden wirde. Die Grundaus-
richtung, ich lese sie IThnen vor, wie das von den SBB und der Baudirektion
damals daherkam: Mit dem Projekt MehrSpur Zirich-Winterthur bauen die
SBB im Auftrag des Bundes die Strecke auf vier Spuren aus. Geplant sind
eine neue Doppelspur durch den Bruttenertunnel, der Ausbau der Bahnhofe
Dietlikon, Bassersdorf, Wallisellen und Winterthur-Toss sowie weitere bau-
liche Massnahmen an der gesamten Bahninfrastruktur zwischen Zirich und
Winterthur und mit keinem Buchstaben ein Ausbau der Neben-OV-Strecken
oder einer Veloinfrastruktur. Weiter heisst es dann abschliessend: Zukiinftig
konnen zwischen Zirich und Winterthur mehr Fernverkehrszige fahren.
Ebenso ist das ausgereifte Projekt das erste Schluisselelement fir den Ausbau
des Angebotes bei den Ziircher S-Bahnen. Zusammen mit dem Ausbau des
Bahnhofes Zirich-Stadelhofen und weiteren Massnahmen kann der erforder-
liche Kapazitatsausbau bei den Zurcher S-Bahnen zwischen Zirich und Win-
terthur erfolgen. Ziel ist ein Viertelstunden-Takt als neuer Grundtakt im
Kernnetz zwischen Ziirich und Winterthur.

So, das war die Ausgangslage, da hat noch niemand — auch die Baudirektion
nicht — damals, als wir das ins Leben gerufen hatten, irgendetwas von einer
Veloinfrastruktur fir 50 Millionen fir 2 Kilometer Veloschnellstrassen ge-
sprochen, und das ist das, was einfach stort. Wenn die doch ein OV-Projekt
machen — OV ist fiir mich Bus, Tram oder Zug —, dann hat das Fahrrad in so
einer Vorlage nichts zu suchen. Man hatte es vielleicht einmal erwahnen
konnen, oder Sie hatten lhre Aufsicht wahrnehmen kénnen, Herr Regie-
rungsprasident. Sie kbnnen jetzt schon siffisant lacheln, aber ich denke, Ihre
Direktion hat jetzt keinen einzigen Grund, hier zu lacheln, denn Sie sind ein
Teil des Problems, dass diese Kosten so «versemmelt» worden sind (Zwi-
schenrufe). Und jetzt habe ich fertig.

Theres Agosti Monn (SP, Turbenthal): Wichtig sind das erste und das letzte
Wort. Die Planung ist je friher, desto besser, je spéater, desto teurer. Dies gilt
im Siedlungsgebiet wie auch in der Landschaft. Ja, dieses Neubauprojekt ist
teuer. Bleibt zu hoffen, dass Veloverbindungen in saimtlichen Planungen des
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Kantons weitsichtig geplant sind und werden. Nur so erreichen wir einen
besseren Modalsplit. Wir stimmen zu.

Manuel Sahli (AL, Winterthur) spricht zum zweiten Mal: Das Ganze nennt
sich halt «Synergien nutzen» und das kann am Ende auch Kosten sparen, als
wenn man solch ein Projekt nachher, nachdem das alles umgesetzt wurde,
separat planen musste.

Wilma Willi (Grine, Stadel): spricht zum zweiten Mal: Ja, nun méchte ich
auch replizieren, geschétzter Herr Isler: Der Bau des Tunnels war eigentlich
schon 1987 beschlossen worden, und die Schweizer Stimmberechtigten sag-
ten Ja zur Bahn 2000. Jetzt, wie Therese Agosti gesagt hat: Je langer man
wartet, umso teurer wird es. Und jetzt kommt noch dazu: Der VCS (Ver-
kehrsclub der Schweiz) schlug 2010 eine Alternative vor, nur mit Nebenglei-
sen, und ganz abgespeckt hatte es noch 520 Millionen Franken gekostet.
Doch 70 Prozent der Stimmberechtigten haben sich fir diese ganze Tunnel-
I6sung ausgesprochen, obwohl sie gewusst haben, dass es viel teurer kommt.
Dankeschon.

Regierungsprasident Martin Neukom: Ja, wo gearbeitet wird, da passieren
Fehler. Manchmal sind die Auswirkungen von solchen Fehlern klein und
manchmal sind sie gross, in diesem Fall sind sie definitiv gross. Konkret:
Die Kosten fiir das Veloprojekt wurden von den SBB deutlich zu tief veran-
schlagt. Die SBB projektierten das Projekt Brittenertunnel und alle Baupro-
jekte vorne und hinten dran zusammen mit diesem Veloprojekt. Also im
Rahmen dieses Projekts wird auch die Veloverbindung umgesetzt und natr-
lich durch den Kanton bezahlt. Was lief schief? Die Kostenschéatzung er-
folgte anhand eines unreifen Projektes. Beispielsweise wurden die Lander-
werbskosten deutlich zu tief geschétzt. Der Kantonsrat bewilligte bereits 73
Millionen Franken, und jetzt zeigt sich, dass weitere 35 Millionen Franken
notig sind. Der Fehler passierte bei den SBB, das ist bedauerlich. Der Fehler
vonseiten des Tiefbauamts war, dass wir diesen Fehler der SBB nicht be-
merkt haben. Fehler passieren. Es ist wichtig, aus Fehlern zu lernen, das tun
wir, deshalb werden wir kiinftig solche Drittprojekte auch viel kritischer und
viel genauer Uberpriifen, insbesondere auf die Kosten. Um hier doch noch
ein Wort zu den SBB zu sagen: Die SBB stemmen hier ein Projekt mit einem
Gesamtumfang von 3 Milliarden Franken, also 3000 Millionen Franken, und
es ist mindestens nachvollziehbar, dass da die Prioritat auf dem Bahnteil und
nicht auf dem Veloteil lag.
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Es braucht nun also diese 35 Millionen Franken. Die Volkswirtschaftsdirek-
torin und ich haben uns beim Bund dafir eingesetzt, dass wir diese zusatzli-
chen bedauerlichen Kosten wenigstens aufteilen kénnen. Das Resultat: Wir
haben mit dem Bundesamt fiir Verkehr eine Einigung gefunden. Die Mehr-
kosten werden aufgeteilt und der Bund Gbernimmt 15 Millionen Franken,
immerhin, das heisst: Die Mehrkosten fur den Kanton Zirich betragen 20
Millionen Franken des Gesamtkredits von 35 Millionen Franken.

Was wiurde bei einer Ablehnung dieses Zusatzkredits passieren? Das wurde
bereits erwéhnt, das ist unerfreulich, das ist fiir alle Beteiligten unerfreulich,
aber bei Projekten, die bereits weit fortgeschritten sind, ist das immer so.
Man kann Projekte, wenn sie kurz vor Baubeginn stehen, nicht mehr einfach
steuern und verandern. Diese Projekte, das heisst der Brittenertunnel, die
Bahninfrastruktur sowie auch der Veloweg sind eng miteinander verfloch-
ten. Man kann den Veloweg nicht einfach weglassen. Die SBB mussten das
Projekt also umfassend Uberarbeiten und das wiirde den Bau des Brt-
tenertunnels verzdgern. Es ist klar, dass der Kanton Zirich ein sehr hohes
Interesse hat, dass der Bruttenertunnel mdglichst schnell realisiert wird, des-
halb ist dieser Zusatzkredit auch fiir die Realisierung des Bruttenertunnels
sehr, sehr wichtig.

Zu den Kosten: Ja, die Kosten sind hoch. Das liegt aber nicht speziell daran,
dass man hier etwas fir das Velo baut. Egal, was Sie in diesem Raum bauen,
es wiirde teuer. Wenn Sie zusétzliche Autospuren bauen wirden, wére das
mindestens so teuer, wahrscheinlich sogar noch deutlich teurer, das liegt am
Bauen im urbanen Raum. Im urbanen Raum haben Sie wenig Platz. Sie mis-
sen Land erwerben, und es ist immer mit hohen Kosten verbunden, das Land
in lhren Besitz zu bringen, um es beanspruchen zu kénnen. Alle Ver-
kehrsprojekte im urbanen Raum sind deshalb teurer, als wenn man sie auf
dem Land bauen wiirde. Es braucht auch eine aufwendige Abstimmung von
unterschiedlichen Interessen auf diesem engen Raum. Es gibt relativ teure
Kunstbauten und daher sind die Kosten hoch. Aber der Mehrwert ist eben-
falls hoch, denn eines ist klar: Wenn diese Verbindung jetzt nicht gebaut
wird, dann wird sie nie kommen. Und, Herr Isler, das ist eine Meisterleis-
tung, dass es hier gelungen ist, diese Planungen aufeinander abzustimmen,
dass es moglich ist, wenn die SBB schon baut, die Veloverbindung gleich
mit dem SBB-Projekt ebenfalls umzusetzen. Denn separat vom SBB-Projekt
waére es nicht moglich, diese Veloverbindung umzusetzen. Es ist klar, wenn
Sie das Veloprojekt gar nicht wollen, dann ist auch diese Synergie fiir Sie
nicht wertvoll. Aber aus planerischer Sicht ist es nattrlich sehr, sehr gut ge-
lungen, dass man es schafft, die Veloverbindung und SBB-Bauprojekte mit-
einander zu koordinieren.
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Noch ein Wort an die Autofahrerinnen und Autofahrer: Wissen Sie, es wird
nicht moglich sein, in diesem engen, urbanen Raum, in dem wir leben, fir
die Autofahrer zusétzliche Spuren zu realisieren. Das heisst: Wenn Sie we-
niger Stau wollen, ist es eine der wenigen Mdéglichkeiten, zu versuchen, dass
die Leute halt nicht Auto, sondern Bahn und Bus fahren oder eben auch das
Fahrrad verwenden und deshalb eine gewisse Entlastung fir den MIV statt-
findet. Das ist die einzige Mdglichkeit, zusétzliche Spuren sind vollig illuso-
risch.

Fazit: Der Berechnungsfehler der SBB hat das Projekt nicht teurer gemacht.
Die Kostenschédtzung vorher war zu tief, das ist der Grund. Diese Mehrkos-
ten, die wir jetzt leisten mussen, kénnen immerhin aufgeteilt werden. Es ist
zwar sehr, sehr unschon, dass dieser Zusatzkredit ndtig wurde. Der Mehrwert
des Veloprojekts und des Brittenertunnels tberwiegt diesbeziglich aber
deutlich, deshalb beantrage ich Ihnen im Namen des Regierungsrates, diesen
Zusatzkredit zu bewilligen. Besten Dank.

Ratsprasident Beat Habegger: Es wurde kein Antrag auf Nichteintreten ge-
stellt, wenn ich das richtig verstanden habe. (Die Kommissionsprasidentin
widerspricht.) War das ein Antrag auf Nichteintreten? (Die Kommissions-
prasidentin bestatigt, dass die SVP Ablehnung beziehungsweise Nichteintre-
ten auf die Vorlage beantragt hat, was in der Vorlage 6036a aber nicht fest-
gehalten ist.)

Gut, dann stimmen wir jetzt tiber das Eintreten ab, um die Sache zu klaren.

Abstimmung tber Eintreten auf die Vorlage 6036a
Der Kantonsrat beschliesst mit 129 : 47 Stimmen (bei 0 Enthaltungen),
auf die Vorlage 6036a einzutreten.

Detailberatung

Titel und Ingress
l.

Keine Wortmeldung, so genehmigt.

Ratsprasident Beat Habegger: Nun stellen wir fest, ob das Quorum der Aus-
gabenbremse erreicht wird. Der Rat besteht zurzeit aus 180 Mitgliedern.
Deshalb braucht es mindestens 91 Stimmen. Kommen weniger als 91 Stim-

men zustande, ist der Antrag abgelehnt.

Abstimmung Uber die Ausgabenbremse
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Fur Ziffer |1 der Vorlage 6036a stimmen 128 Ratsmitglieder. Das erfor-
derliche Quorum von 91 Stimmen ist erreicht worden.

T AVA
Keine Wortmeldung, so genehmigt.

Das Geschéft ist erledigt.

7. Verbot der Mandatsabgabe (Parteisteuer) im Kanton Zurich
Einzelinitiative Marcel Blunier, Uster, vom 22. Januar 2026
KR-Nr. 29/2026

Ratsprasident Beat Habegger: Eintreten auf Einzelinitiativen ist obligato-
risch. Gemass Paragraf 139 des Gesetzes Uber die politischen Rechte ist fest-
zustellen, ob die vorliegende Einzelinitiative von mindestens 60 Ratsmitglie-
dern unterstutzt wird.

Wird das Wort zur vorlaufigen Unterstitzung der Einzelinitiative ge-
wiinscht? Das ist nicht der Fall.

Abstimmung

Fur die vorlaufige Unterstitzung der Einzelinitiative KR-Nr. 29/2026
stimmt kein Ratsmitglied. Damit ist das Quorum von 60 Stimmen nicht
erreicht worden. Die Initiative ist abgelehnt.

Das Geschaft ist erledigt.

8. Antragspflicht fir die IPV
Einzelinitiative David Rosenthal, Zirich, vom 29. Januar 2026
KR-Nr. 43/2026

Ratsprasident Beat Habegger: Eintreten auf Einzelinitiativen ist obligato-
risch und wir werden feststellen, ob mindestens 60 Ratsmitglieder diese Ini-
tiative unterstutzen.
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Brigitte R606sli (SP, IlIinau-Effretikon): Sehr geehrter Herr Rosenthal, falls
Sie uns zuschauen, Sie haben mit dieser Einzelinitiative eine super Idee ein-
gebracht. In der Tat, die grosse Formularflut Gberfordert sehr viele Men-
schen. Gerade auch altere Menschen bendtigen viel Unterstiitzung, um den
Antrag auf IPV (Individuelle Pramienverbilligung) oder auch fur Hilflo-
senentschadigungen oder Erganzungsleistungen einreichen zu kdnnen. Da-
fur braucht es wirklich sehr, sehr viel, und viele Menschen sind mit dieser
Birokratie tberfordert und reichen deshalb dann keine Gesuche ein. Viele
schamen sich und verzichten lieber auf eine Leistung. Es passiert nicht sel-
ten, dass sich bei solchen Menschen zu Hause die Papiere stapeln. Und ich
kann es Ihnen selber sagen aus Erfahrung: Die Stapel sind manchmal sehr
hoch, weil diese Menschen einfach nicht mehr wissen, wie sie diese Papiere
bewéltigen konnen. Die Gemeinden haben zum Teil Unterstltzungen, die sie
ihrer Bevolkerung anbieten, und Beratungsstellen, doch das ist auch nur ein
Pflasterli. Wir machen immer mehr Blrokratie flr die bedurftigen Menschen
und wir sollten diese Burokratie abbauen.

Bei der IPV sind es zwischen 20 und 25 Prozent der Anspruchsberechtigten,
welche auf das Gesuch verzichten; nicht, weil sie das Geld nicht bendtigen,
sondern weil sie oft das Gesuch nicht einreichen kdnnen. Eine Losung ware,
dass keine Gesuche mehr eingereicht werden mussen. In der Postulatsant-
wort des Regierungsrates zur bedarfsgerechten Pramienverbilligung steht,
dass eine automatische Auszahlung der IPV die Planungssicherheit verbes-
sern wirde. Es wére also machbar. Es braucht einfachere Prozesse und einen
guten Zugang zu den Unterstitzungsleistungen. Auch fur die Verwaltung
miussten die Abldaufe vereinfacht werden, zum Beispiel, dass bei der Steuer-
erklarung ein kleines Hakchen gesetzt werden konnte, wo ich einwillige,
dass damit gleich auch die IPV lauft. Mit der Zustimmung dieser Person
waére das bestens umsetzbar.

Deshalb unterstutzt die SP diese Einzelinitiative, und wir mochten, dass
diese Idee Uberpriift wird. Machen Sie es doch ebenso, auch wenn Sie vorher
noch nicht daran gedacht haben, heute den Knopf dafuir zu driicken. Danke.

Nicole Wyss (AL, Zirich): Die Alternative Liste geht mit dem Einzelinitian-
ten einig, dass wir durch das heutige Antragssystem leider zu viele Menschen
verlieren, die eigentlich Anspruch auf IPV héatten. Der Anteil von Nichtbe-
zligerinnen und -beztigern von etwa 20 bis 25 Prozent, das darf einfach nicht
sein. Die Folge ist, und das haben wir eindrtcklich im Jahr 2023 gesehen,
dass Menschen mit zu hohen Einkommen eine Verbilligung erhalten. Das
klar definierte Ziel der IPV ist die finanzielle Entlastung von Personen und
Haushalten in bescheidenen wirtschaftlichen Verhaltnissen. Sie ist der ein-
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zige soziale Ausgleich, da die Krankenkassenpramie einkommensunabhan-
gig ist. Da der indirekte Gegenvorschlag zur Pramienentlastungsinitiative
umgesetzt werden muss (Volksabstimmung vom 9. Juni 2024), braucht es
eine Teilrevision des EG KVG (Einfuhrungsgesetz zum Krankenversiche-
rungsgesetz), diese ist nun in der Vernehmlassung. Hinzu kommt das Gut-
achten von Dr. Prof. Gachter, welches zur Beantwortung des Postulates
422/2023 erstellt wurde und dessen Ausfiihrungen teils Eingang in die Teil-
revision fanden. Es ist also der richtige Zeitpunkt, um das Anliegen der El
einzubringen. So kann sie in der KSSG (Kommission flr soziale Sicherheit
und Gesundheit) besprochen werden.

Die Alternative Liste ist der Uberzeugung, dass ein automatisiertes Verfah-
ren ohne Antrage den Nichtbezug verringern wiirde. Und auch die Bedarfs-
gerechtigkeit, die so grossgeschrieben wird bei der IPV, wiirde erhdht. Daher
unterstitzen wir, also die Alternative Liste, das Anliegen dieser El. Es ist ein
Schritt in die richtige Richtung. Bitte tun Sie es uns gleich. Besten Dank.

Abstimmung

Fur die vorlaufige Unterstitzung der Einzelinitiative KR-Nr. 43/2026
stimmen 59 Ratsmitglieder. Damit ist das Quorum von 60 Stimmen nicht
erreicht worden. Die Initiative ist abgelehnt.

Das Geschaft ist erledigt.

9. Energiegesetz 2050

Parlamentarische Initiative Andreas Hasler (GLP, Illnau-Effretikon), David
John Galeuchet (Griine, Bulach), Ruth Ackermann (Die Mitte, Zurich), Mar-
kus Bértschiger (SP, Schlieren), Manuel Sahli (AL, Winterthur), Daniel
Sommer (EVP, Affoltern a. A.) vom 24. November 2025

KR-Nr. 381/2025

Andreas Hasler (GLP, Illinau-Effretikon): Sie haben eine parlamentarische
Initiative vor sich, die Uber zwei Seiten Gesetzestext enthélt. Du meine Glite,
werden sich einige denken, haben denn die Initiantinnen und Initianten das
Gefunhl, sie hatten die Weisheit mit Loffeln gefressen und kénnten einfach so
zwei Seiten Gesetzestext aus dem Armel schitteln? Selbstverstandlich ist
das nicht der Fall. Der Initiative ging bereits ein intensiver demokratischer
Prozess voraus. Sie geht auf die Vorlage 5921 des Regierungsrates zurick,
eine Teilrevision des Energiegesetzes, die in der KEVU (Kommission fur
Energie, Verkehr und Umwelt) und im Kantonsrat breit diskutiert und auch
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verandert wurde und schliesslich vom Kantonsrat verabschiedet wurde. Da-
gegen wurde das Referendum ergriffen, und es gab auch eine Volksabstim-
mung Uber diese Vorlage. Und in dieser Volksabstimmung war die Diskus-
sion eigentlich nur, bis wann netto null Treibhausgase erreicht werden soll.
Im Gesetzestext stand «bis 2040, spatestens 2050». Das hat das Volk dann
(am 28. September 2025) so abgelehnt.

Im Vorfeld war auch noch eine Diskussion, vor allem hier im Kantonsrat, ob
es ein Zwischenziel braucht. Das war auch stark umstritten, war dann aber
in der 6ffentlichen Diskussion nicht mehr so wichtig. Aber neben dieser
Frage, neben diesen beiden zeitlichen Fragen, enthielt das Gesetz doch eini-
ges mehr, das auch unbestritten war, und darum geht es jetzt. Es ist eine
Neuauflage des bereits breit diskutierten Gesetzestextes mit zwei wesentli-
chen Verénderungen. Die eine Veranderung ist, dass netto null bis 2050 er-
reicht werden soll, netto null Treibhausgase. Und zweitens, es hat kein Zwi-
schenziel mehr in diesem Gesetzestext drin. Das sind die beiden einzigen
Veranderungen, die die Initiantinnen und Initianten vorgenommen haben.
Oder kurz zusammengefasst: Das Volk hat gesprochen, wir haben verstan-
den. Bitte unterstilitzen Sie die vorliegende parlamentarische Initiative.

Ueli Bamert (SVP, Zirich): Ich kann mich hier bei diesem Geschéft, glaube
ich, einigermassen kurzfassen. Die Bevolkerung hat im vergangenen Sep-
tember, wie vom Vorredner gesagt, die in diesem Rat beschlossenen Ande-
rungen des Energiegesetzes sehr deutlich, ndmlich mit 60 Prozent Nein-
Stimmen, abgelehnt. Dabei kam es zu einem Novum. Normalerweise lehnt
die Bevolkerung Klima- und Energiegesetze ja nur dann ab, wenn sie im
Portemonnaie wehtun, wenn wirklich grosse neue Steuern oder irgendwel-
che Verbote vorgesehen sind. Wenn an der Urne einfach gute Absichten ge-
aussert werden kénnen, hehre Ziele, dann wurde bisher immer Ja gestimmit.
Und jetzt in diesem Fall hat die Bevolkerung letzten September ein Gesetz
abgelehnt, das fir den Normalbdirger eigentlich fast keine Auswirkungen ge-
habt hatte. Sie hat aber deutlich Nein gesagt zu netto null 2040 und zu zahl-
reichen neuen Vorschriften fiir Gemeinden und die 6ffentliche Hand, die nur
viel kosten, aber gar nichts bringen. Flr uns ist dieser Volksentscheid ein
klares Zeichen dafir, dass die Bevdlkerung genug hat von tbertriebener,
ubergriffiger und wirkungsloser Klimapolitik.

Fir Sie sollte der Volksentscheid ein Weckruf sein, sich zurtickzunehmen
und aufzuhdren mit diesen ewigen Forderungen nach einem Klimaschutz,
der eben nur Kosten und Aufwand verursacht, die Leute hdssig macht und
am Verlauf des weltweiten Klimawandels aber trotzdem nichts zu andern
vermag. Und trotzdem kommen Sie jetzt schon wenige Monate nach dem
deutlichen Nein der Bevolkerung wieder hier in diesen Rat mit dem genau
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gleichen Gesetz. Mit ein paar kleinen Anderungen kommen Sie noch einmal
hierher. Fir uns ist das nichts anderes als eine Missachtung des VVolkswillens
und eine sinnlose, kleinliche Zwéngerei. Die Bevolkerung hat klar zum Aus-
druck gebracht, dass sie diese Anderungen im Energiegesetz nicht mochte,
und das gilt es ohne Wenn und Aber und auch ohne Werweissen, weshalb
die Bevolkerung Ja oder Nein gesagt hat, zu respektieren. Und tberhaupt,
der Kanton Zirich braucht gar kein neues Energiegesetz. Der einzige Be-
reich, auf den wir politisch wirklich Einfluss nehmen kénnen, das sind die
Gebé&ude, den haben wir mit dem bestehenden Energiegesetz — seit vier Jah-
ren gilt das jetzt — bereits abgedeckt. Ausserdem ist der Klimaschutz ja auch
in der Kantonsverfassung verankert, mehr ist schlicht und ergreifend nicht
notig. Und nein, der Kanton Zurich braucht auch kein eigenes Klimaziel, das
haben wir ndmlich schon, ein nationales Klimaziel netto null 2050; aber auch
das werden wir nicht erreichen, kleine Klammerbemerkung.

Aus all diesen Griinden lehnen wir diese vorliegende Pl ab. Und wir werden
auch sonst jeden Versuch, das Energiegesetz wieder in irgendeiner Form zu
verscharfen, mit der gleichen Vehemenz bekédmpfen wie bisher, notfalls per
Referendum. Vielen Dank.

Markus Bartschiger (SP, Schlieren): Die Schweiz — und auch der Kanton
Zirich — tut weit weniger fiir das Klima, als es in diesem Rat und von mei-
nem Vorredner angenommen wird. Wir hinken hinterher, hinter dem nétigen
Fahrplan zum Erreichen von netto null auch bis 2050. Der Weg, der zu die-
sem Netto-null-Ziel fuhrt, ist fur die Allermeisten weiterhin hochgradig un-
Klar. Eins wissen wir aber: Es wird schweisstreibend, ist aber machbar, es ist
machbar.

Was es jetzt aber endlich braucht, ist eine klare politische Marschroute, aus
der wir eindeutige Handlungsmdglichkeiten fiir unseren Kanton, aber auch
fur unsere Gemeinden ableiten kénnen, Handlungsmoglichkeiten, die sich
einfordern lassen. Das im September 2025 von den Zircher Stimmberech-
tigten abgelehnte Energiegesetz hétte eine solche politische Marschroute
sein kénnen. Deshalb macht es sehr wohl Sinn, den Kern dieser Gesetzesre-
form, notabene den lange in der KEVU und im Rat diskutierten Kern, den
austarierten und auch in der 6ffentlichen Debatte unbestrittenen Kern dieses
Gesetzes wieder auf den Weg zu bringen. Und hier zitiere ich bewusst aus
der Begrindung zur PI: «Damit erhalten der Kanton und die Gemeinden» —
und ich betone hier nochmals, auch die Gemeinden — «eine verlassliche
Grundlage, um selbstbestimmt auf die Herausforderungen des Klimawan-
dels reagieren zu kdnnen.» Und weiter im Zitat: «Mit der Gesetzesénderung
kann der Auftrag gemass Artikel 102a der Kantonsverfassung konkretisiert
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werden.» Und das braucht es unbedingt. Mein VVorredner hat auf die Verfas-
sung hingewiesen, das reicht nicht. Schauen Sie an, was Bezirksrate bei-
spielsweise sagen, wenn sich die Gemeinden auf diese Verfassung beziehen.
Sie sagen, das reicht nicht, um wirklich handeln zu kdnnen, es ist keine
Zwangerei.

Und wenn Sie nun finden, wir hatten jetzt bei den geopolitischen Krisen und
den unklaren Sicherheitsfragen anderes zu tun, als immer wieder diese Kli-
makrisengeschichten zu bewirtschaften, dann fragen Sie die Bevdlkerung,
fragen Sie sie doch nochmals! Und das wird gemacht. Was den Leuten
draussen immer noch auf den Magen schlégt, ist nach wie vor die Klima-
krise. Und dann hoffe ich doch schwer, dass die steigenden Energiepreise —
es wurde heute mehrmals bereits erwéhnt — Ihnen erneut vor Augen fiihren,
wie anfallig die bestehende Energieversorgung denn ist. Im Kanton Zurich
verursachen die Gebaude- und Verkehrssektoren zusammen 70 Prozent der
Treibhausgase. Grosstenteils geht es dabei um CO», das von fossilen Brenn-
und Treibstoffen wie Heizol, Erdgas und Benzin freigesetzt wird. Die Ab-
kehr von Erddl und Erdgas — und das wird den Lobbyisten, den VVorredner,
halt nicht freuen — steht daher im Mittelpunkt einer jeden Strategie. Dies hat
den positiven Nebeneffekt, dass man weniger vom Ausland abhéngig ist. Er-
neuerbare Energien sind somit auch Freiheitsenergien, wie es die deutsche
FDP zu sagen pflegt.

Sie sehen, die PI beinhaltet keine extremen Forderungen, sondern ist unge-
mein weichgespult und passt in die heutige Zeit. Extrem ware es, so weiter-
zumachen wie bisher. Die SP unterstitzt entsprechend die parlamentarische
Initiative.

Sarah Fuchs (FDP, Meilen): Das Energiegesetz, tiber das wir hier diskutie-
ren, wurde damals vom Regierungsrat auf den Weg geschickt. Die KEVU
hat es noch extremer gemacht, zurtick in den Rat hineingespielt, und schluss-
endlich wurde es vom Volk abgelehnt, meine Vorredner haben das schon
erlautert. Die FDP wollte zusammen mit der SVP direkt nach dem Abstim-
mungssonntag ein dringliches Postulat auf den Weg schicken, um den Re-
gierungsrat zu bitten, aufzuzeigen, wie er nun mit diesem Abstimmungsre-
sultat umgeht, wie er die Klimastrategie anpasst. Das wurde von der linken
Ratsseite abgelehnt. Wir sind iberzeugt, dass es am Regierungsrat ist, wenn
Uberhaupt, wieder ein neues Energiegesetz auf den Weg zu schicken, und
nicht am Parlament, nicht an uns. Deshalb werden wir die PI nicht Gberwei-
sen.
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David John Galeuchet (Griine, Bulach): Gerne lege ich meine Interessen-
bindungen offen: Ich arbeite fiir einen Solargrosshéndler und bin im Vor-
stand von Swissolar. Meine Kollegen und Kolleginnen haben es leider ver-
gessen oder versaumt, hier diese Interessen bekannt zu geben.

Der Krieg im Iran zeigt uns in aller Deutlichkeit, wie verletzlich unsere Ener-
gieversorgung ist. Wenn eine Meerenge blockiert wird, wenn Tanker nicht
mehr fahren, wenn Ol- und Gaspreise innert Tagen explodieren, dann spuren
wir dies auch im Kanton Zirich. Unsere Abhéangigkeit von Energie ist enorm
gross. Rund drei Viertel unserer Energietrager importieren wir, das ist keine
nachhaltige Ausgangslage, das ist ein Risiko, wirtschaftlich und geopoli-
tisch.

Und genau deshalb geht es heute nicht nur um Klimapolitik, es geht um Ver-
sorgungssicherheit, es geht um Unabhangigkeit und letztlich geht es um eine
sichere Zukunft. Ein Blick zurlick zeigt: Unsere Vorfahren haben schon vor
mehr als 100 Jahren bewusst auf heimische Ressourcen gesetzt, sie haben
die Wasserkraft ausgebaut. Das war Fortschritt, das war Standortpolitik und
das war der Beginn unserer heutigen Energieversorgung und unseres Wohl-
stands. Heute stehen wir wieder an einem solchen Punkt. Wir haben die
Technologien: Photovoltaik, Windenergie, Effizienz und Speicher. Wir wis-
sen, dass wir uns unabhangig machen kénnen. Wir wissen, dass wir unsere
Energieversorgung starker im eigenen Land aufbauen kdnnen.

Und genau das ist der Kern dieses Gesetzes. Das Netto-null-Ziel 2050 ist
kein Selbstzweck, es ist ein Wegweiser, ein Wegweiser hin zu mehr Unab-
hangigkeit, mehr Versorgungssicherheit und letztlich auch zu wirtschaftli-
cher Stabilitat. Mit diesem Gesetz geben wir dem Kanton und den Gemein-
den die ndtigen Instrumente. Wir geben ihnen den Schlissel, um den Weg
weg von den fossilen Energien aktiv zu gestalten. Und wir geben ihnen Pla-
nungssicherheit fur Investitionen, Infrastruktur und fir die Zukunft.

Denn Klar ist auch: Die Energiewende passiert nicht von allein, sie braucht
klare Rahmenbedingungen. Der néchste Baustein der Energiewende fur den
Kanton Zirich wird in der KEVU aktuell schon bearbeitet, die Teilrevision
des Richtplans Energie. Dort legen wir fest, welche Gebiete sich fir Wind-
energie-Anlagen eignen. Das ist ein wichtiger Schritt flr mehr Energieunab-
hangigkeit, deshalb wiinsche ich mir, dass wir dort konstruktiv und zlgig
vorwértsmachen, denn jede Verzogerung kostet uns Zeit und hélt uns langer
in der Abhé&ngigkeit von fossilen Importen.

Dieses Gesetz ist ein pragmatischer und notwendiger Schritt. Er nimmt den
Volksentscheid ernst — denn es ging nur um die Jahreszahl — und fihrt ihn
gleichzeitig in verantwortungsvoller Weise weiter. Deshalb wird die Griine
Fraktion der Pl zustimmen.
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Ruth Ackermann (Die Mitte, Zurich): Das aktuelle Energiesetz ist von 1983.
Die Welt hat sich veréndert, deshalb ist es wirklich dringend ndétig, dass die-
ses Gesetz angepasst wird. Der Kanton und die Gemeinden brauchen ver-
l&ssliche Grundlagen, um selbstbestimmt auf die Herausforderungen des Kli-
mawandels reagieren zu konnen. Es ist allgemein bekannt, aus welchen
Griinden im September 2025 das Energiegesetz abgelehnt wurde. Wir sind
sicher, dass diese neue Version des Energiegesetzes iberzeugt, da die kriti-
sierten Punkte herausgenommen wurden. Mit dieser Gesetzesédnderung kann
der Auftrag an Kanton und Gemeinden zur Begrenzung des Klimawandels
und dessen Auswirkungen konkretisiert werden. Die Mitte-Fraktion unter-
stutzt diese PI.

Daniel Sommer (EVP, Affoltern am Albis): Zuerst mochte ich mich fir meine
(heisere) Stimme entschuldigen. Ich habe gestern den ersten Skitag mit mei-
ner vierjahrigen Enkelin verbracht und versucht, sie mit Wort und Tat auf
die richtige Spur zu bringen (Heiterkeit). Das versuche ich jetzt auch mit
meinem Votum zu dieser PI.

Die verlorene Abstimmung zum Energiegesetz hat unter anderem auch ge-
zeigt, wie widersprichlich der Mensch oft ist. VVon Sorgen getrieben versucht
er, sich das Leben so sicher wie moglich zu machen. Absichern ist das A und
O, Versicherungen gegen Elementarschaden, Hausrat, sogar gegen das Len-
ken fremder Fahrzeuge, alles kennen wir. Ich selber habe sogar eine Klausel
gegen Grobfahrlé&ssigkeit in der Autohaftpflicht, was aber nicht zwingend
etwas Uber meinen Fahrstil aussagt. Aber die Klausel zeigt: Wir versuchen,
uns vor uns selber zu schiitzen.

Beim Klimaschutz ist es dhnlich. Laut UBS-Sorgenbarometer rangieren Um-
weltschutz und Klimawandel ganz oben bei den Angsten der Schweizerinnen
und Schweizer. Trotzdem scheinen in Abstimmungen, wie erlebt, viele eher
eine Versicherung abschliessen zu wollen, als konkreten Schutzmassnahmen
zuzustimmen. Hauptsache, kein Verzicht, keine Einschrankung, keine
Pflicht. Die neue Pl macht hier Sinn. Sie ermdglicht bessere Anséatze, ohne
uns zu zwingen, und das ist richtig so. Denn Klimaschutzmassnahmen wir-
ken erst, wenn die Betroffenen sie mittragen, also wir alle.

Die EVP unterstitzt die Pl und setzt sich dafur ein, dass daraus ein pragma-
tisches, breit akzeptiertes Werkzeug fiir konkreten und bezahlbaren Klima-
schutz wird.

Ratsprasident Beat Habegger: Fir die vorlaufige Unterstiitzung einer parla-
mentarischen Initiative braucht es mindestens 60 Stimmen.

Abstimmung
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Fur die vorlaufige Unterstitzung der parlamentarischen Initiative KR-
Nr. 381/2025 stimmen 95 Ratsmitglieder. Damit ist das Quorum von 60
Stimmen erreicht. Die Initiative ist vorlaufig unterstitzt.

Ratsprasident Beat Habegger: Die Geschéftsleitung wird die parlamentari-
sche Initiative einer Kommission zu Bericht und Antrag zuweisen.

Das Geschaft ist fur heute erledigt.

10. Ergdnzung im Einfihrungsgesetz zum Schweizerischen Zivilge-
setzbuch

Parlamentarische Initiative Doris Meier (FDP, Bassersdorf), Thomas An-
wander (Die Mitte, Winterthur), Marcel Suter (SVP, Thalwil), Cristina Cor-
tellini (GLP, Dietlikon) vom 1. Dezember 2025

KR-Nr. 391/2025

Doris Meier (FDP, Bassersdorf): Diese parlamentarische Initiative wurde
zeitgleich mit der Motion zur Einfihrung virtueller Beurkundungen einge-
reicht. Beide Vorstosse verfolgen dasselbe Ziel: Die Beurkundungs- und
Handelsregisterprozesse im Kanton Zurich sollen effizienter, zeitgeméasser
und kundenfreundlicher ausgestattet werden. Die Motion schafft den digita-
len Rahmen, die parlamentarische Initiative setzt gezielt bei den Ablaufen
an.

Heute erfolgen offentliche Beurkundungen im Gesellschaftsrecht durch No-
tarinnen und Notare. Anschliessend missen dieselben VVorgédnge dem Han-
delsregister zur Priifung und Eintragung vorgelegt werden. Damit sind zwei
Behorden mit demselben Sachverhalt befasst, obwohl das Handelsregister-
amt die rechtlichen Voraussetzungen ohnehin nochmals materiell Gberpriift.
Diese Doppelspurigkeit ist historisch gewachsen, aber aus heutiger Sicht we-
der effizient noch notwendig. Die parlamentarische Initiative schlagt deshalb
vor, Paragraf 236 des Einflihrungsgesetzes zum Zivilgesetz so zu erganzen,
dass das Handelsregisteramt die fir Handelsregistereintrage notwendigen 0f-
fentlichen Urkunden und Beglaubigungen selbst erstellen kann, allerdings
ausschliesslich durch Mitarbeitende mit einem Fahigkeitsausweis gemass
Notariatsgesetz.

Warum ist diese Anderung sinnvoll? Erstens erméglicht sie Unternehmen,
Griindungen und Anderungen kiinftig aus einer Hand abzuwickeln. Das spart
Zeit, senkt Kosten und reduziert burokratische Hirden, insbesondere fir
kleine und mittlere Unternehmen.
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Zweitens wird die Qualitat der Beurkundungen erhalten bleiben. Das Han-
delsregisteramt verfugt bereits heute Gber umfassende Fachkompetenz in
Gesellschaftsrecht. Und Erfahrungen aus anderen Kantonen zeigen klar, dass
dort, wo diese Kompetenz besteht, keine Qualitatsverluste festzustellen sind.
Drittens entstehen auch organisatorische Vorteile. Die technischen Voraus-
setzungen fir elektronische Urkunden sind weitgehend vorhanden, und
durch die einmalige Datenerfassung ergeben sich Synergien statt Mehrauf-
wand. Der notwendige personelle Ausbau wére tberschaubar und steht in
einem verniinftigen Verhaltnis zum Nutzen fiir Kunden, Kundinnen und Ver-
waltung.

Schliesslich ist diese Initiative auch standortpolitisch konsequent. Der Bund
hat mit dem revidierten Aktienrecht und dem Bundesgesetz tiber elektroni-
sche 6ffentliche Urkunden den rechtlichen Rahmen geschaffen. Es liegt nun
an den Kantonen, diese Mdglichkeit sinnvoll umzusetzen.

In Kombination mit der eingereichten Motion zur Einfiihrung virtueller Be-
urkundungen stéarkt diese parlamentarische Initiative die Wettbewerbsfahig-
keit des Kantons Zurich und verhindert, dass wir im Standortwettbewerb ins
Hintertreffen geraten. Es handelt sich also nicht um einen Systembruch, son-
dern um eine pragmatische Weiterentwicklung mit klarem Nutzen. Ich bitte
Sie deshalb, die parlamentarische Initiative zu unterstitzen.

Marcel Suter (SVP, Thalwil): Zuerst meine Interessensbindung: Ich bin Ob-
mann der Gewerbegruppe des Kantonsrates und im Vorstand des Kantonalen
Gewerbeverbands und Unternehmer. Es freut mich, dass ich wieder einmal
als Kantonsrat vom Platz aus reden darf und nicht, wie immer in dieser Amts-
periode, als WAK-Prasident (Kommission fur Wirtschaft und Abgaben).
Noch mehr freut mich diese PI, bei der es gelungen ist, vier Parteien und
somit die Mehrheit im Rat davon zu Uberzeugen, diese miteinzureichen und
Zu unterstutzen.

Den Inhalt muss ich nicht nochmals im Detail wiederholen, das hat meine
Kollegin soeben gemacht. Es geht um die Vereinfachung des Beurkundungs-
prozesses und somit um Birokratieabbau und Erleichterung fiir Unterneh-
men in unserem Kanton Zirich. Viele reden davon, es wird eher wenig dafir
getan. Heute kdnnen wir mit einem Ja zur vorliegenden Pl dazu beitragen,
dass es fir einmal einfacher wird fiir die betroffenen Unternehmen.

Da es um das Handelsregister im Kanton Zirich geht, erlaube ich mir, etwas
Kritisches dazu zu sagen: Ich habe in den letzten Jahren zwei Unternehmen
Im Kanton Zirich gegriindet und im Handelsregister dementsprechend ein-
getragen. Was erstaunlich ist — das ist anscheinend Ublich, jedes Jahr von
Neuem —, dass bereits Anfang Dezember eine automatische Meldung des
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Handelsregisteramtes kommt, dass es nicht mehr sicher sei, dass die Ande-
rungen, Eintragungen und so weiter vor Ende des Jahres gemacht werden
konnen. Ist es das, was wir als Wirtschaftskanton Zirich wirklich wollen?
Ist das unternehmensfreundlich? Ist das verstandlich und Gblich in anderen
Kantonen? Die Antwort kennen Sie: Nein, ist es nicht. Es wére an der Zeit,
dass hier innerhalb des Handelsregisteramtes umgedacht wird. Wir haben die
hdchste Steuerbelastung fur Unternehmen in der Schweiz. Es ware schon,
wenn wir alle gemeinsam das Ziel hatten, die unternehmensfreundlichste
Verwaltung in der Schweiz zu haben. Das wére doch mal ein Ziel flr einen
in einem Jahr neu gewéhlten Regierungsrat in der ndchsten Amtsperiode. Es
ist kein Widerspruch, dass wir mit dieser Pl die Kompetenzen des Handels-
registeramtes ausbauen wollen. Es ist nicht eine Frage «Notar oder Handels-
register?», sondern es geht um eine Erleichterung fur Unternehmen.

Sagen Sie Ja zur PI, dann gehen wir einmal in die richtige Richtung.

Davide Loss (SP, Thalwil): Die offentlichen Beurkundungen erfolgen im
Kanton Zirich durch die Notarinnen und Notare. Wir haben im Kanton Z-
rich sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem Amtsnotariat, das funktioniert
hervorragend, ist kostengunstig und birgerinnenfreundlich. Es gibt also kei-
nen Grund, hier etwas zu andern. Zugegeben, die gesellschaftsrechtlichen
Vorgange sind teilweise etwas miihselig, wenn zusatzlich noch eine Notarin,
ein Notar diese VVorgénge beurkunden muss. Man muss aber beachten, dass
die 6ffentliche Beurkundung verschiedene Zwecke verfolgt, unter anderem
die Rechtssicherheit gewéhrleistet und andererseits auch dem Schutz vor
Ubereilung dient. Wenn wir also eine solche Neuregelung vornehmen, dann
wére diese Regelung im Bundesrecht vorzunehmen. Wir missen also im
Bundesrecht die gesetzlichen Vorschriften so anpassen, dass sie birgerin-
nenfreundlich bleiben, aber zugleich auch dem Primat der Rechtssicherheit
nachkommen.

Dies ist mit der vorliegenden parlamentarischen Initiative gefahrdet. Es ist
nicht ganz klar, wie dann die Kompetenzabgrenzung zu den Notarinnen und
Notaren sein soll, welche konkreten Beurkundungen vorgenommen werden
durfen. Im Ubrigen ist die Justizdirektion ja schon bereits daran, zusammen
mit dem Obergericht eine solche Aufgabenteilung neu zu gestalten. Es gibt
also auch hier keinen Grund, dieser Revision vorzugreifen.

Die EU ist eigentlich mit einem sehr guten Beispiel vorangegangen. Ich
weiss, vielen der Initianten ist die EU ein Dorn im Auge, aber die EU hat
einen wegweisenden Schritt getan, dass man eine Unternehmung komplett
online grinden kann. Das wére durchaus denkbar, aber dafiir misste man
zuerst im Bundesrecht die entsprechenden Vorschriften anpassen. Es ist
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nicht ersichtlich, weshalb wir jetzt hier einen Schnellschuss machen und da-
mit auch noch das Amtsnotariat gefdhrden sollen. Wir sollten hier lieber sau-
ber und gut Gberlegt handeln und keine Schnellschiisse machen, deshalb leh-
nen wir diese parlamentarische Initiative ab. Besten Dank.

Cristina Cortellini (GLP, Dietlikon): Gerade bei Unternehmensgriindungen
zeigen sich die Doppelspurigkeiten in unserem Kanton exemplarisch. Wer
heute eine Firma griindet, muss sich durch mehrere Stellen arbeiten, obwonhl
es inhaltlich um ein und denselben VVorgang geht. Notariat und Handelsre-
gisteramt sind nacheinander involviert. Das ist umstandlich, zeitaufwendig
und verursacht unnotige Kosten, und das in einem Kanton, in dem Unterneh-
mertum boomt. Von den rund 53'000 Schweizer Neugriundungen entstehen
gut 10'000 im Kanton Zirich, also rund jede flnfte Firma. Wir sind damit
mit Abstand der grdsste Grindungsstandort der Schweiz, und doch muss
jede einzelne dieser Griindungen heute unndtige Doppelprozesse durchlau-
fen.

Unser Vorschlag ist deshalb so einfach wie sinnvoll: Wir bindeln die Ab-
laufe beim Handelsregisteramt, ein Prozess statt zwei. Wichtig ist, die Qua-
litdt bleibt gewahrt. Die 6ffentliche Beurkundung erfolgt weiterhin durch
qualifizierte Fachpersonen mit entsprechendem Fahigkeitsausweis. Wir
schwaéchen also nicht den Rechtsstaat, wir starken die Effizienz. Und wir
entlasten die ohnehin schon tberlasteten Notariate. Was bedeutet das konk-
ret? Schnellere Griindungen, weniger administrativer Aufwand und tiefere
Kosten fir unsere Unternehmen. Gerade fir Start-ups, KMU und junge Un-
ternehmerinnen und Unternehmer ist Zeit oft der entscheidende Faktor. Wer
eine ldee hat, soll sie rasch umsetzen konnen und nicht zuerst durch unnétige
Verfahren ausgebremst werden. Diese Vorlage ist ein kleiner, pragmatischer
Schritt hin zu einem moderneren, effizienteren Staat. Ich bitte Sie deshalb,
diesem Vorstoss zuzustimmen. Dankeschon.

Tina Deplazes (Die Mitte, Hinwil): Offentliche Beurkundungen erfolgen
durch Notarinnen und Notare, und anschliessend mussen dieselben Ge-
schafte noch beim Handelsregisteramt eingetragen werden, zwei Behorden,
zwei Wege, doppelter Aufwand fir Vorgange, die sachlich eng zusammen-
gehdren. Das ist weder zeitgeméass noch effizient. Genau hier setzt der uns
vorliegende Vorstoss an. Kinftig sollen die fiir Handelsregister-Eintrage
notwendigen 6ffentlichen Urkunden und Beglaubigungen direkt beim Han-
delsregisteramt erstellt werden konnen, selbstverstdndlich nur durch qualifi-
zierte Mitarbeitende mit entsprechendem Fahigkeitsausweis geméss Notari-
atsgesetz. Die rechtliche Qualitat bleibt also vollstdndig gewahrleistet.
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Der entscheidende Vorteil liegt auf der Hand: Unternehmen kdnnen samtli-
che Schritte an einer einzigen Stelle erledigen. Das macht Griindungen und
Anderungen schneller, kostengiinstiger und deutlich unkomplizierter. Wir
reduzieren Burokratie, ohne Standards zu senken, im Gegenteil: Wir schaf-
fen klare, praxisnahe Abldufe und starken damit vielleicht sogar ein wenig
unseren Wirtschaftsstandort Zurich. Ein Ja steht fir den Fortschritt, fir die
Entlastung unserer Unternehmen und fir einen Kanton Zdirich, der pragma-
tisch und zukunftsgerichtet handelt. Ich bitte Sie deshalb, dieser VVorlage zu-
zustimmen. Besten Dank.

Donato Flavio Scognamiglio (EVP, Freienstein-Teufen): Ich hoffe, dass die
Pl dann am Schluss das bringt, was Sie erwarten. Wir wollen ja einen starken
Standort. Ich habe selber auch mehrere Firmen griinden dirfen, gerade kiirz-
lich, und ich war froh, dass der Notar eine andere Rolle hat als das Handels-
register. Der Notar ist beratend, er schiitzt die Beteiligten, und das Handels-
register schiitzt die Offentlichkeit. Und ich habe dann Uberlegt, was fiir ein
Beispiel man bringen kdnnte: Wenn ich mein Auto vorfihren will, dann wird
auch nicht der Garagier gleich noch die MFK vornehmen; das sind einfach
zwei Rollen. Und wenn Sie sich jetzt nicht mit Autos identifizieren, fur un-
sere OV-Freunde: Wenn Sie ein Ticket losen, dann kontrollieren Sie sich
nicht selber. Und fir unsere Anwalte: Es gibt Anwalte und es gibt Richter,
es sind unterschiedliche Funktionen.

Wir haben ein grosses Verstandnis, wir werden die Motion unterstutzen.
Aber hier sind wir nach Riicksprache mit Notaren skeptisch, ob wir nicht ein
Eigentor schiessen, weil wir diese Kontrolle eben brauchen, weil das Ver-
l&sslichkeit gibt, auch fur den Markt, und es ist auch ein grosser Standort-
vorteil. Und zudem denke ich nicht, dass die Effizienz wahnsinnig steigt, nur
weil jemand anderer den gleichen Job macht. Wenn wir virtuell beurkunden,
ja, aber einfach Jobs vermischen und den Richter zum Anwalt werden lassen,
das sehen wir eher kritisch; kritisch fir die Akteure auf dem Zircher Markt,
die auch in Zukunft stabile Verhéltnisse wiinschen.

Daher sind wir als EVP bei dieser PI vorerst nicht dabei, werden aber dann
die Motion aus Uberzeugung unterstiitzen. Danke.

Gianna Berger (AL): Der Reiz dieser Pl ist offensichtlich: Sie verspricht
Verschlankung, und das kann sinnvoll sein, wenn der Preis nicht zu hoch ist.
Im Zentrum steht fir uns aber die Systemfrage. Im Kanton Zirich haben wir
die Amtsnotariate mit gewahlten Notarinnen sowie das Handelsregisteramt.
Dieses System beruht auf klarer Aufgabenteilung und damit auch auf einer
Verteilung der Macht und Kontrolle. In der Pl geht es eben genau um diese
Trennung. Heute beurkunden die Notariate, und das Handelsregisteramt
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prift und tragt ein. So wird sichergestellt, dass nicht dieselbe Stelle eine Ur-
kunde erstellt und diese gleichzeitig selbst tberprift. Angesichts der steigen-
den Arbeitslast der Notariate, unter anderem wegen vermehrter Konkursfalle
infolge verénderter Praxis, haben wir mit der VVorlage 5990a, die separat un-
terwegs ist, bereits einen pragmatischen Schritt gemacht. Mitarbeitende in
den Notariaten erhalten erweiterte Befugnisse, um die Notarinnen zu entlas-
ten. Gleichzeitig wurde die notwendige personelle Aufstockung von birger-
licher Seite im Budget nicht im erforderlichen Mass mitgetragen. Immerhin
konnte ein AL-Postulat zur Ermoglichung von Teilzeitstellen fir Notarinnen
Uberwiesen werden.

Statt diese bestehenden Strukturen gezielt zu starken, soll nun ein anderer
Weg gegangen werden. Kompetenzen sollen verschoben und Funktionen zu-
sammengezogen werden. Das reduziert Kontrolle und geht fur uns zu klar in
eine Richtung, die die Amtsnotariate schwacht. Aus gewissen Kreisen gibt
es zudem Forderungen nach einer Privatisierung der Notariate, die wir nicht
unterstltzen. Die Pl passt in dieses Gesamtbild. Das Handelsregisteramt
miusste fur diese neuen Aufgaben zuséatzlich qualifiziertes Personal mit er-
weiterten Befugnissen aufbauen, statt die bestehenden Strukturen zu stérken.
Auch das zeigt, dass hier nicht vereinfacht, sondern umgebaut wird.

Die PI wird heute Gberwiesen werden. Es ist uns wichtig, dass in der Kom-
missionsarbeit im Detail angeschaut wird, wie sich die Beratungsqualitat der
Notarinnen in der Konsequenz verandern konnte. Es geht eben nicht nur um
Unternehmen, die schnelle Ablaufe wollen, weil Zeit Geld ist, sondern auch
um Einzelpersonen, die nicht auf zusatzliche Fachpersonen zugreifen kon-
nen und auf die Beratung, Aufklarung und rechtliche Sicherheit angewiesen
sind.

Wir wollen die Amtsnotariate nicht schwéchen, wir wollen transparente
Kontrolle und so Machtkonzentration verhindern. Wir lehnen ab. Vielen
Dank.

Ratsprasident Beat Habegger: Fir die vorlaufige Unterstiitzung einer parla-
mentarischen Initiative braucht es mindestens 60 Stimmen.

Abstimmung

Fur die vorlaufige Unterstitzung der parlamentarischen Initiative KR-
Nr. 391/2025 stimmen 123 Ratsmitglieder. Damit ist das Quorum von 60
Stimmen erreicht. Die Initiative ist vorlaufig unterstitzt.

Ratsprasident Beat Habegger: Die Geschéftsleitung wird die parlamentari-
sche Initiative einer Kommission zu Bericht und Antrag zuweisen.
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Das Geschaft ist fur heute erledigt.

11. Mindereinnahmenbremse

Parlamentarische Initiative Selma L'Orange Seigo (Grune, Zirich), Thomas
Forrer (Griine, Erlenbach), Jasmin Pokerschnig (Grine, Zirich)

KR-Nr. 397/2025

Selma L'Orange Seigo (Griine, Zirich): Unser Kanton braucht eine Minder-
einnahmenbremse; eine neue Wortschopfung, aber es ist einfach zu verste-
hen, worum es geht. Es geht darum, dass man eine Gesamtsicht einnimmt
und dass samtliche Saldoverschlechterungen gleichbehandelt werden. Im
Moment kennt unser Kanton eben nur eine Ausgabenbremse, und wie der
Name sagt, fokussiert diese ausschliesslich auf die Ausgaben. Das ist aber
nur die halbe Wahrheit, man muss immer beide Seiten der Medaille betrach-
ten. Und nur die Ausgaben im Blick zu haben, reicht eben nicht. Die andere
Ratsseite stellt ja immer gerne Vergleiche mit Unternehmen an. Und in wel-
chem Unternehmen schaut man nur auf die Ausgaben und kiimmert sich kein
bisschen um die Einnahmen? Selbstverstandlich muss man immer Ausgaben
und Einnahmen im Blick haben und die Gesamtsituation anschauen, sonst
Uberlebt ein Unternehmen nicht lange.

Bei den Staatsfinanzen sind die Fraktionen der Sparallianz allerdings auf ei-
nem Auge blind und sie leidenan einer ideologischen Fixierung auf die Aus-
gabenseite. Finanztechnisch ist es so, dass die relevante Steuerungsgrosse
fur uns hier im Kantonsrat der Saldo ist. Wir beschliessen im Budget tber
die Saldi der einzelnen Leistungsgruppen, wir beschliessen nicht tber Aus-
gaben. Der Saldo sinkt, wenn man entweder mehr ausgibt oder wenn man
eben weniger einnimmt. Es ist mathematisch komplett dasselbe, und den-
noch werden beide Félle vollig unterschiedlich behandelt. Es ist wirklich
recht absurd, wenn wir wiederkehrende Ausgaben von 400’000 Franken pro
Jahr haben, dann braucht es das absolute Mehr, aber bei Mindereinnahmen
in komplett beliebigen Hohen reicht das relative Mehr. Die letzte Steuersen-
kung um 3 Prozentpunkte bedeutet jahrliche Mindereinnahmen von Gber 240
Millionen Franken. Das wurde einfach so mit einfachem Mehr durchgewun-
ken. Aber wenn wir nur ein Sechshundertstel dieses Betrags als Mehraus-
gabe beschliessen wollen, dann braucht es das absolute Mehr. Das ist eine
offensichtliche und eine krasse Ungleichbehandlung, und diese Ungleichbe-
handlung ist rein ideologisch motiviert.
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Die Ausgabenbremse wurde ja urspriinglich eingefiihrt, um dem Ubermut
des Parlaments etwas Grenzen zu setzen, wenn es zu stark vom Budgetent-
wurf der Regierung abwich, was ja an und fir sich auch eine interessante
Geschichte ist, dass das durch und durch birgerliche Parlament vor 25 Jah-
ren fand, es misse sich selber zahmen. Und es gibt eben auch Ubermut in
die andere Richtung, dass man vom Budgetentwurf der Regierung abweicht
und sehr viel weniger Einnahmen beschliesst. Und darum braucht es hier ein
Gegenstiick zur Ausgabenbremse, und das ist die Mindereinnahmenbremse.
Sie muss das erganzen, um ein Gegengewicht zu geben, und so wird eben
sichergestellt, dass alle Saldoverschlechterungen gleichbehandelt werden,
egal aus welcher Richtung sie kommen und egal aus welcher politischen
Ecke sie kommen.

Beatrice Derrer (SVP, Hittikon): Den Begriff «<Mindereinnahmenbremse»
kdnnte man wohl auch mit «Mehreinnahmenbremse» betiteln, denn geméss
Initianten soll der Gegenpol zur Ausgabenbremse gesetzt werden. Die Ein-
fuhrung einer Mindereinnahmenbremse ist aber haushalts- und finanzpoli-
tisch nicht erforderlich. Sie ist unsinnig und politisch Uberflissig. Das gel-
tende Haushaltsrecht mit der Budgetsteuerung Uber den Saldo sowie die
rechtlich verankerte Ausgabenbremse mit einmaligen Ausgaben von mehr
als 4 Millionen Franken und/oder wiederkehrenden Ausgaben von 400000
Franken gewéhren bereits eine nachhaltige Haushaltsfiihrung und die Be-
grenzung der Neuverschuldung. Und eben diese Ausgabenbremse braucht
laut der Kantonsverfassung die Zustimmung der Mehrheit aller Ratsmitglie-
der mit 91 Stimmen.

Bezugnehmend auf Artikel 56 der Kantonsverfassung soll der Steuerfuss nun
ebenfalls tber die Mehrheit aller Ratsmitglieder festgelegt werden und nicht,
wie bis anhin, mittels einfachem Mehr. Die Festsetzung des Steuerfusses ist
ein zentralpolitischer Entscheid und sollte nach demokratischen Regeln ge-
fallt werden. Das einfache Mehr ist das Fundament unserer Demokratie. Zu-
sdtzliche Harden fihren nicht zu mehr Qualitat, sondern zu taktischen Ab-
wesenheiten. Wer gewabhlt ist, trdgt Verantwortung, und diese zeigt sich
durch Présenz. Ein Entscheid mit einfachem Mehr ist klar und transparent.
Vor diesem Hintergrund ist von einer Einflihrung einer Mindereinnahmen-
bremse abzusehen. Artikel 56 Absatz 1 und 2 der Kantonsverfassung sind
unveréndert zu belassen. Wir lehnen ab. Besten Dank.

Advije Delihasani-Ajdari (SP, Wetzikon): Wir unterstiitzen die vorliegende
parlamentarische Initiative zur Einfiihrung einer Mindereinnahmenbremse
klar und tberzeugt. Der Kanton Zurich kennt bereits die Ausgabenbremse,
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wonach einmalige Mehrausgaben ab 4 Millionen Franken oder wiederkeh-
rende Mehrausgaben ab 400'000 Franken sowie Abweichungen vom
Budgetvorschlag des Regierungsrates nur mit der Zustimmung der Mehrheit
aller Ratsmitglieder beschlossen werden konnen. Gemdss Kantonsverfas-
sung braucht es bei der Ausgabenbremse die Zustimmung der Mehrheit aller
Ratsmitglieder, nicht nur der Anwesenden. Das bedeutet: Die Hurde bleibt
immer gleich hoch, unabh&ngig davon, wie viele tatsdchlich zum Abstim-
mungszeitpunkt im Saal sitzen. Diese strengen Vorgaben schaffen heute
hohe Hiirden fur zusétzliche Ausgaben.

Gleichzeitig existiert jedoch keine gleichwertige Regelung fiir Entscheidun-
gen, die zu tieferen Einnahmen fiihren. Das erzeugt eine finanzpolitische
Schieflage, die sachlich nicht begriindet ist. Wer Ausgaben begrenzt, soll
ebenso verhindern, dass Einnahmen ohne breite Abstltzung reduziert wer-
den. Beide wirken in identischer Weise auf den Haushaltssaldo und verdie-
nen daher dieselbe demokratische Absicherung. Die Mindereinnahmen-
bremse sorgt dafur, dass finanzpolitisch relevante Beschliisse auf beiden Sei-
ten der Staatsrechnung gleichbehandelt werden. Sie starkt die Transparenz,
erhodht die Kohérenz unserer Budgetpolitik und tragt zur finanziellen Verant-
wortung dieses Rates bei. Die Initiative kniipft an einen bestehenden Mecha-
nismus an, sie schafft keine neuen Hirden, sondern stellt eine faire und lo-
gische Ergénzung zur bestehenden Ausgabenbremse dar. Schade einzig, dass
wir nicht zur Mitunterzeichnung eingeladen wurden.

Aus all diesen Grunden unterstutzt die SP-Fraktion die Pl betreffend Min-
dereinnahmenbremse. Herzlichen Dank.

Mario Senn (FDP, Adliswil): Die Grinen mdchten eine Mindereinnahmen-
bremse einflihren. Sie beklagen dabei, dass neue Ausgaben ein htheres Quo-
rum erreichen miissen als eine Steuerfusssenkung oder sonstige Beschliisse,
die zu Mindereinnahmen fihren.

Die Ausgabenbremse hat ihren Zweck. Sie bremst Ausgaben, sie bremst da-
mit auch das Staatswachstum. Zusammen mit der Schuldenbremse stellt sie
sicher, dass die Schulden nicht Gberhandnehmen. Die Ausgabenbremse ist
aber auch eines der verfassungsmassigen Instrumente, das sicherstellen soll,
dass, wie von Artikel 124 Absatz 2 der Kantonsverfassung gefordert, die
Steuerquote nicht ansteigt. Der Beschluss neuer Ausgaben soll nicht zu ein-
fach sein. Aus unserer Sicht ist diese Gewichtung, wie sie die Kantonsver-
fassung vornimmt, absolut richtig. Auch wenn Sie buchhalterisch nicht ganz
unrecht haben, wenn Sie sagen, mehr Ausgaben und Mindereinnahmen
durch eine Steuerfusssenkung seien dasselbe, ist es finanzpolitisch nicht das
Gleiche.
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Erster Unterschied: Schauen Sie doch einmal aus dem Kanton Zirich bezie-
hungsweise aus der Schweiz hinaus. Alle uns umgebenden Lander des euro-
paischen Hochsteuerkartells haben ihre offentlichen Haushalte nicht im
Griff. Auch innerhalb der Schweiz ist es nicht so, dass hohe Steuern gesunde
Kantonsfinanzen bedeuten wirden. Die Annahme also, dass hohe Steuern
mit gesunden Finanzen einhergehen, stimmt einfach nicht. Wer gesunde Fi-
nanzen will, der muss bei den Ausgaben ansetzen. Die Ausgabenbremse tragt
dem Rechnung.

Zweiter Unterschied: Wenn wir zum Beispiel den Bau eines Schulhauses be-
schliessen, dann ist das Geld unwiderruflich weg. Sie kénnen zwel Jahre spa-
ter nicht sagen, «nein, das wollen wir jetzt nicht mehr». Und wenn eine Aus-
gabe, eine Subvention einmal beschlossen ist, kann sie bekanntermassen
kaum mehr abgeschafft werden. Den Steuerfuss hingegen kdnnen Sie bei
Bedarf wieder anheben und so Mindereinnahmen, so sie denn tatsachlich
eintreffen sollten, wieder kompensieren.

Ihre PI hat aber noch einen weiteren Pferdefuss: Sie verlangen, dass der Steu-
erfuss mit der Mehrheit aller Mitglieder, also mit 91 Stimmen, festgesetzt
werden muss. Wahrscheinlich haben Sie da noch den Steuerfussentscheid
vom letzten Dezember vor Augen. Ihr VVorschlag kann aber dazu fiihren, dass
gar kein Beschluss zum Steuerfuss zustande kommt; dies ndmlich dann,
wenn, wie im Dezember, diverse Absenzen zu verzeichnen sind und keine
Ratsseite auf 91 Stimmen kommt. Was passiert dann? Kein Steuerfuss, kein
Budget, Chaos total.

Es hat einen Sinn, dass die Kantonsverfassung fiir das Budget nur das einfa-
che Mehr vorsieht, und das ist auch sinnvoll beim Steuerfuss. Aber dann
noch etwas ganz Grundsatzliches: Wir wissen, dass Sie gerne das Geld an-
derer ausgeben. Wir wissen, dass Sie gerne jedes Problem mit mehr Staat
I6sen wollen. Deshalb ist IThnen die heutige Regelung ein Dorn im Auge. Fir
uns Liberale gehort sie aber einfach zu einem nachhaltig organisierten
Staatswesen, obwohl dies fir Politiker nicht immer angenehm ist. In diesem
Sinn sind Ausgaben wie auch Schuldenbremse auch Politikerbremsen. Sie
schitzen die Einwohnerinnen und Einwohner vor Politikern, die fir jedes
Problem nur mehr Staatsausgaben und héhere Steuern als Losung kennen.
Die FDP lehnt diese PI ab.

Cristina Cortellini (GLP, Dietlikon): Der vorliegende Vorstoss verlangt eine
sogenannte Mindereinnahmenbremse als Ergédnzung zur bestehenden Aus-
gabenbremse. Auf den ersten Blick mag das nach Symmetrie und Fairness
klingen, tatsachlich schafft es aber vor allem neue Unklarheiten, Blrokratie
und politische Blockaden.
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Erstens: Es ist vollig unklar, was alles unter Mindereinnahmen fallen wiirde.
Geht es nur um Steuerfusssenkungen oder auch um Gebuhrensenkungen, um
Effizienzgewinne in der Verwaltung, die Kosten fur Dritte zu reduzieren?
Wollen wir wirklich jede Verbesserung, jede Entlastung und jede Reform
unter einen zusatzlichen parlamentarischen Vorbehalt stellen?

Zweitens: Die bestehende Ausgabenbremse hat einen klaren Zweck. Sie
sorgt bei grossen Ausgaben fiir eine breite politische Abstutzung. Das ist
sinnvoll, weil Ausgaben direkt und dauerhaft binden. Einnahmen hingegen
unterliegen bereits heute politischen Prozessen, Mehrheiten und, nicht zu
vergessen, letztlich auch vielfach dem Volk.

Drittens: Mit einer Mindereinnahmenbremse riskieren wir eine systemati-
sche Blockade von Reformen. Notwendige Anpassungen im Steuer- oder
Gebuhrenbereich wirden erschwert oder verzdgert werden. Das schwacht
die Handlungsféhigkeit dieses Rates und fiihrt zu unnotiger Schwerfalligkeit.
Und viertens: Der Vorstoss ist letztlich eine politische Reaktion auf einzelne
finanzpolitische Entscheidungen. Dafir aber gleich die Verfassung anzupas-
sen, ist unverhéltnismassig.

Kurz gesagt: Dieser Vorschlag schafft mehr Probleme, als er 16st. Er bringt
keine echte finanzpolitische Verbesserung, sondern zusétzliche Hurden und
Unsicherheiten. Wir unterstiitzen ihn nicht. Danke.

Donato Flavio Scognamiglio (EVP, Freienstein-Teufen): Wenn man das zu-
erst hort, dann denkt man; Das tont eigentlich noch gut. Und dann, wenn man
etwas weiterdenkt, merkt man: Schweizweit tont es offenbar nur in diesem
Rat gut, denn ich habe es nirgends sonst gefunden. Es kann ja trotzdem sein,
dass wir als Zircher einmal fuhrend sind, aber je mehr ich mir das tGberlegt
habe, umso skeptischer wurde ich. Wir haben ja immer wieder Sondereffekte
bei den Einnahmen. Wir haben die SNB (Schweizerische Nationalbank), wir
haben die ZKB (Zurcher Kantonalbank), wir haben eine grosse Unsicherheit
auf dieser Seite. Und von dem her ist die Einnahmensituation in unserem
Kanton nicht eins zu eins vergleichbar mit den Ausgaben, wo wir schon recht
gut wissen, was auf uns zukommt.

Und ehrlich gesagt, denke ich, ist die Grundfrage: Méchten wir tiefere Steu-
ern haben, ja oder nein? Eigentlich sprechen wir davon, gehen die Grenzen
hier durch. Und wir als EVP sagen, so tief wie moglich, ohne die Investitio-
nen zu gefahrden. Wir wollen nicht Raubbau am Kanton machen, aber wir
maochten weiterhin die Flexibilitdt haben, wenn dann plétzlich wieder 700
Millionen Franken aus einer Schublade herauskommen und uns alle tiberra-
schen. Dann hatten wir schon ein Interesse, dass wir auch die Moglichkeit
haben, der Bevolkerung etwas zurlickzugeben, ohne Raubbau zu betreiben.
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Also von einer Idee, die bestechend tont, haben wir uns dazu durchgerungen,
dass wir das eher nicht untersttitzen werden.

Judith Anna Stofer (AL, Dibendorf): Wir finden den Vorschlag der Griinen
eine faire und nachvollziehbare Ergédnzung zur Ausgabenbremse und einen
sehr interessanten Vorschlag. Ausgabenbremse und Mindereinnahmen-
bremse sollen in einer Kommission a fond unter die Lupe genommen wer-
den. Wir finden, dass die Kommissionen daftr da sind, das wirklich einmal
unideologisch zu tberprifen. Aus diesem Grund Gberweisen wir die PI.

Selma L'Orange Seigo (Griine, Zirich) spricht zum zweiten Mal: Ich mdchte
gerne noch replizieren auf einige Dinge, die gesagt wurden. Cristina Cortel-
lini hat ein wunderbares VVotum gegen die Ausgabenbremse gehalten, vielen
Dank, alle Argumente kann man eins zu eins ummunzen.

Was sind Mindereinnahmen? Sie kdnnen ja gerade so gut fragen: Was sind
Mehrausgaben? Das wird dann eben klar definiert, wenn es um 4 Millionen
Franken einmal geht oder 400’000 Franken wiederkehrend et cetera. Damit
kann sich eine Kommission dann befassen. Oder es wirden notwendige An-
passungen erschwert: Das ist ja bei der Ausgabenbremse genau gleich. Wenn
es jetzt wirklich mal notwendig ist, mehr auszugeben, dann muss eben eine
Mehrheit her und der Rat sich zusammenraufen. Und das kann man bei den
Mindereinnahmen genauso sehen.

Dann hat Mario Senn ja wirklich auch differenziert argumentiert, danke da-
fur, aber trotzdem bin ich mit den Argumenten inhaltlich nicht einverstan-
den. Du hast gesagt, wir postulierten, dass hohe Steuern mit gesunden Finan-
zen einhergehen. Das postulieren wir gar nicht, also das ist nicht per se wabhr.
Dann: Wenn man mal Subventionen oder so beschlossen hatte, dann kénne
man sie kaum wieder abschaffen. Das ist in der Praxis tatsdchlich so, aber
das Gleiche gilt fir Steuererh6hungen, dass es auch eher theoretisch ist, dass
diese stattfinden, in der Praxis sind sie auch sehr, sehr schwierig durchzuset-
zen. Und ein Argument, das ich wirklich gar nicht nachvollziehen kann, ist,
dass dann kein Beschluss zum Steuerfuss stattfinden konnte. Dann bleibt er
einfach, wie er ist. Also es ist ja nicht so, dass der Kanton keinen Steuerfuss
hat, wenn man nicht beschliesst, sondern es gilt dann einfach weiterhin der
bisherige. Und dann das Lieblingsargument natlrlich: Die Linken gaben
gerne das Geld anderer aus. Ich weiss nicht, ob es Ihnen bewusst ist, aber es
wird nicht zwischen linken Steuergeldern und rechten Steuergeldern ent-
schieden und es ist nicht so, dass Sie nur Gber die Steuergelder entscheiden,
die Sie einbezahlt haben, sondern wir alle hier, 180 Menschen, entscheiden
Uber das Geld anderer. Sie zahlen ja nur einmal Steuern, und das gilt einfach
fur alle gleich. Das ist wirklich ein ziemlich seltsames Argument, das Sie
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immer bringen. Wir alle haben die Verantwortung fir die Steuergelder aller
Menschen, die in diesem Kanton Steuern zahlen und die ja h4ufig nicht ein-
mal stimmberechtigt sind. Mit diesen Steuergeldern haben wir verantwor-
tungsvoll umzugehen, und wir haben einfach unterschiedliche Ansichten
darlber, wie das aussieht.

Ratsprasident Beat Habegger: Fir die vorlaufige Unterstiitzung einer parla-
mentarischen Initiative braucht es mindestens 60 Stimmen.

Abstimmung

Fur die vorlaufige Unterstitzung der parlamentarischen Initiative KR-
Nr. 397/2025 stimmen 60 Ratsmitglieder. Damit ist das Quorum von 60
Stimmen erreicht. Die Initiative ist vorlaufig untersttzt.

Ratsprasident Beat Habegger: Die Geschéftsleitung wird die parlamentari-
sche Initiative einer Kommission zu Bericht und Antrag zuweisen.

Das Geschaft ist fur heute erledigt.

12.  Keine Baubewilligung mehr fir Pergolen in Géarten

Postulat Simon VIk (FDP, Uster), Peter Schick (SVP, Ziirich), Janine Van-
naz (Die Mitte, Aesch), Michael Banninger (EVP, Winterthur) vom 8. Juli
2024

KR-Nr. 235/2024, Entgegennahme, Diskussion

Ratsprasident Beat Habegger: Der Regierungsrat ist bereit, das Postulat ent-
gegenzunehmen. Andrew Katumba, unser friherer Ratskollege, hat an der
Sitzung vom 30. September 2024 Antrag auf Nichtlberweisung gestelit.
Zuerst muss ich fragen, ob der Antrag Uberhaupt aufrechterhalten wird. (Ro-
ger Schmutz signalisiert, dass er Ablehnung beantragt.) Das ist der Fall.

Simon VIk (FDP, Uster): Ein hdufig verkauftes Modell einer Pergola eines
schwedischen Mdbelhandlers (gemeint ist Ikea) kostet 295 Franken und
weist eine Flache von 9 Quadratmetern auf. Diese Pergola ist bereits zu gross
fiir die Befreiung von der Meldepflicht und deshalb muss fur diese eine Bau-
bewilligung eingeholt werden. Daflir kdnnen Kosten anfallen, welche um ein
Vielfaches hoher sind als fir den Kauf der Pergola selbst. Nach den bisheri-
gen rechtlichen Bestimmungen im Kanton Zirich sind ndmlich lediglich
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Bauten und Anlagen bis zu einer H6he von 2,5 Metern sowie einer maxima-
len Bodenflache von 6 Quadratmetern von der Melde- und Bewilligungs-
pflicht befreit. Flr hohere oder grossere Pergolen ist somit eine Bewilligung
notwendig, zumindest im Falle, dass diese fest im Boden verankert werden.
Gewisse Stadte sind gar noch strenger. So bendtigt es in der Stadt Zirich
gemass den Angaben auf der stadtischen Webseite per se eine Bewilligung
zur Erstellung einer Pergola. Winterthur hingegen stellt sich auf den Stand-
punkt, dass eine Pergola grundséatzlich bewilligungsfrei sei, insofern die Fla-
che darunter bewittert bleibt. Umso sinnvoller ist es vor diesem Hintergrund,
dass der Flickenteppich an unterschiedlichen Auslegungen je Gemeinde
durch eine klare Regelung aufgehoben wird.

Vielen Privaten, welche eine Pergola in ihrem Garten aufstellen, ist es gar
nicht bewusst, dass diese in vielen Féllen einer Bewilligung bedurfte. Damit
begehen diese unwissentlich eine Rechtswidrigkeit aufgrund der im kanto-
nalen Vergleich doch sehr rigiden Zircher Regelungen. Der aktuelle Zu-
stand, bei dem in vielen Gérten rechtswidrige Pergolen stehen, im Sinne von
«wo kein Kléger, da kein Richter», ist nicht wiinschenswert und sollte des-
halb endlich behoben werden. Alle Kantone der Zentral- und Ostschweiz,
der Kanton Bern, beide Basel und auch grosse Teile der Romandie haben
eindeutige Regelungen erlassen, unter welchen Umstanden Pergolen bewil-
ligungsfrei sind. So sind diese in den beiden Basel bewilligungsfrei, wenn
sie der ortsublichen Gartengestaltung entsprechen, in Bern dann, wenn sie
sich dem Hauptgeb&aude unterordnen und weniger als 20 Meter Grundflache
aufweisen, und im Kanton Luzern sind Pergolen gar so lange bewilligungs-
frei, wie diese nicht gewerblichen Zwecken dienen.

Wir Einreichenden des Postulats haben die unterschiedlichen kantonalen Re-
gelungen verglichen und als Zircher Weg vorgeschlagen, auf mindestens
zwei Seiten geGffnete Pergolen bis zu einer Grésse von 16 Quadratmetern
von der Bewilligungspflicht zu befreien. Dies entspricht der Grosse, bis zu
welcher Pergolen in der Regel noch im Baumarkt gekauft werden konnen.
Esist grundsétzlich erfreulich, dass der Regierungsrat sich bereit erklart hat,
eine Regelung fur die Pergolen in der Bauverfahrensverordnung zu tiberneh-
men und diese im Rahmen der VVorlage «Bauen im Bestand» in die Vernehm-
lassung geschickt hat. Etwas unglicklich ist jedoch, wie die Baudirektion die
Regelung im Detail formuliert hat. So soll die Bewilligungsbefreiung aus-
schliesslich fur ungedeckte Pergolen gelten, womit neue Thematiken bezlig-
lich Auslegung entstehen konnten. Deshalb bitte ich die Baudirektion, die
gewdhlte Formulierung in der Verordnung nochmals zu Gberdenken.

Nicht nur sorgt die Baudirektion durch die Umsetzung unseres Vorstosses
fiir weniger Birokratie im Garten, sondern entlastet damit auch unsere Bau-
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amter, wenn diese sich zukunftig weniger um solche Bagatellbauten kiim-
mern missen. Besten Dank fir Ihre Aufmerksamkeit und lhre Unterstiit-
zung.

Roger Schmutz (SP, Wettswil a. A.): Wie bereits erwahnt wurde, war es
Andrew Katumba, mein Vorgéanger in der KPB (Kommission flr Planung
und Bau), der die Diskussion zu diesem Geschéft verlangt hat. Nun nehme
ich dazu Stellung:

Die Argumentation im Postulat ist dusserst fragwirdig. Nur weil es in einem
schwedischen Mdbelhaus Pergolen fir weniger als 300 Franken zu kaufen
gibt, soll die Bewilligungspflicht abgeschafft werden. Das geht so nicht. Nur
weil etwas frei verfiigbar ist, heisst das nicht, dass die Regeln im Umgang
damit abgeschafft werden sollen. Die meisten Autos, die man in der Schweiz
kaufen kann, kdnnen schneller als 120 Kilometer pro Stunde fahren. Das ist
dennoch kein hinreichender Grund, das Tempolimit auf unseren Strassen und
Autobahnen abzuschaffen. Oder (ber Kleinanzeigen kann man allerlei
Kleintiere, wie zum Beispiel Kaninchen, erwerben. Trotzdem gelten gewisse
Haltungsvorschriften. Oder wer aus den Ferien kopflos einen Hundewelpen
nach Hause bringt, macht sich je nach Hunderasse unter Umstédnden sogar
strafbar. Bei zahlreichen Produkten gibt es Regulierungen, die aufgrund be-
grindbarer Uberlegungen eingefiihrt wurden, und das ist richtig so. Solche
Regeln folgen dem liberalen Grundsatz: Die persénliche Freiheit endet da,
wo die Freiheit des anderen beschnitten wird. Darum werden gewisse Regeln
aufgestellt, um diese Ricksichtnahme zu erzwingen, wo das notig ist. Allein
die Verfligbarkeit eines Produktes macht eine notwendige Regulierung nicht
obsolet.

Ausserdem gibt es ganz verschiedene Auspragungen an Pergolen, solche, die
nur hingestellt werden, und solche, die fest im Boden verankert und auf
Dauer errichtet werden. Auch kommen die unterschiedlichsten Materialien
zum Einsatz, und je nach den Verhaltnissen vor Ort bedeutet der Aufbau
einer Pergola fir die Nachbarinnen und Nachbarn eine mehr oder weniger
grosse Beeintrachtigung ihrer Interessen. Die Einreichenden schlagen vor,
Pergolen bis zu einer Grosse von 16 Quadratmetern, die auf mindestens zwei
Seiten geoffnet sind, von der Meldung der Baubewilligungspflicht zu be-
freien. Das wiurde bedeuten, dass ich eine Pergola aufstellen kann, die dem
Nachbarn mit zwei geschlossenen Wanden mit einer Gesamtlange von bis
zu 8, vielleicht sogar 16 Metern die Aussicht nimmt. Ware es aber ein ge-
schlossenes Geb&ude derselben Grosse, von dem der Nachbar die anderen
beiden Wande gar nicht zu Gesicht bekédme, ware eine Bewilligung notwen-
dig. Das ergibt keinen Sinn, darum ist auch der Aufbau einer Pergola ab einer
gewissen Grosse jeweils im Einzelfall zu prifen.
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Gemass geltendem Recht sind Kleinbauten und somit auch kleinere Pergolen
mit weniger als 6 Quadratmetern Flache und einer maximalen Hohe von 2,5
Metern generell von einer Melde- und Bewilligungspflicht ausgenommen.
Wenn nun einzig fir Pergolen andere Masse gelten sollen, so schafft man
weitere Rechtsunsicherheiten. Dazu kommt, dass «Pergola» ein unbestimm-
ter Rechtsbegriff ist. Wie sollen Pergolen von Fahrzeugunterstdnden oder
anderen Kleinbauten verschiedenster Auspragung unterschieden werden?
Dieser Vorstoss ist also unnétig und schafft im schlimmsten Fall Rechtsun-
sicherheit. Die SP-Fraktion Gberweist dieses Postulat nicht.

Peter Schick (SVP, Ziirich): Die SVP/EDU-Fraktion stimmt dem Postulat
zu. Vom Postulanten ist schon ausfthrlich erlautert worden, was das Postulat
genau mochte respektive fordert.

Der Regierungsrat ist bereit, dieses Postulat entgegenzunehmen. In vielen
Kantonen ist man schon von der Melde- und Bewilligungspflicht befreit, das
ist auch richtig so. Die Pergolen kann man heute in vielen Baumarkten ab
der Stange kaufen und im Garten aufstellen. Da denkt man nicht zuerst an
das Einholen einer Baubewilligung, und schon begeht man unter Umstanden
eine Rechtswidrigkeit. Dass einzelne Bauamter noch strengere Vorgaben
ausgearbeitet haben, geht gar nicht, es soll im ganzen Kanton Zirich gleich
sein. Viele reden vom Baugesetz, das man vereinfachen sollte. Das Anliegen
des Postulats ist ein kleiner, unscheinbarer Punkt. Eben auch bei diesen
Punkten muss man anfangen. Es wird jetzt auch nicht der grosse Ansturm in
den Baumarkten beim Verkauf von Pergolen losgehen. Pergolen stellen in
der Regel die Eigentiimer in Heimwerker-Manier selber auf und freuen sich
dann darauf, das Bier anschliessend im Schatten zu geniessen. So soll es auch
sein. Der Regierungsrat soll jetzt eine Regelung ausarbeiten, die das Anlie-
gen berucksichtigt und fiir den ganzen Kanton Zirich gilt. Die SVP/EDU-
Fraktion ist fur die Uberweisung des Postulates.

Sascha Ullmann (GLP, Zollikon): Die geltende Ziircher Regelung ist tatséch-
lich relativ restriktiv und verlangt bereits bei kleinen Pergolen eine Melde-
pflicht. Der aktuelle Schwellenwert von 2,5 Metern Hohe und 6 Quadratme-
tern Grundflache ist nicht mehr zeitgemaéss und soll darum grossziigiger aus-
gelegt werden. Die Sommer werden lauer und laden uns alle zum Verweilen
im Freien auf. Angemessen grosse Pergolen sind ein Stuick dieser gewonne-
nen neuen Lebensqualitat. Das Gesetzgeber sollte es der Bevolkerung darum
nicht mit unnotig strengen Bewilligungsprozessen schwer machen. Gegen
die Uberpriifung der Gesetzgebung ist darum nichts einzuwenden. Und der
Rat kann beruhigt sein, auch ohne die burokratischen Melde- oder Bewilli-
gungsverfahren ist die Baugesetzgebung einzuhalten. Ein wildes Wuchern
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von Pergolen in unseren Garten ist nicht zu befiirchten. Der Einsatz von Her-
biziden und Pestiziden zur Bekampfung ist nicht nétig. Die GLP-Fraktion
unterstitzt das Postulat und empfiehlt es zur Uberweisung.

Wilma Willi (Grune, Stadel): Wenn Sie heute eine Pergola mit einer Hohe
von 2,5 m in IThrem Garten abstellen mochten, kénnen Sie es problemlos und
ohne Bewilligung tun. Zudem konnen Sie bereits heute eine Pergola ohne
Bewilligung errichten, sofern sie eine Flache von bis zu 6 Quadratmetern
aufweist. Da kénnen wir uns schon fragen: Wo liegt das Problem? Wieso
mochten Sie die Bewilligungspflicht aufweichen?

Wenn zum Beispiel meine Nachbarn eine Pergola mit den von lhnen vorge-
schlagenen Massen von 16 Quadratmeter aufstellen wirden, ware dafir
durchaus eine Bewilligung und auch eine Kontrolle angezeigt. Eine Pergola
mit einer solchen Flache ist recht gross und sollte den Mindestanforderungen
entsprechen. Wer will schon eine grosse, wackelige Konstruktion, bei der
uns beim ersten Windstoss Teile um die Ohren fliegen, das kann auch sehr
gefahrlich werden. Und wie stabil Ihre Pergola fiir weniger als 300 Franken
von gut 9 Quadratmetern ist, kann ich nicht beurteilen, Herr VIk. Und genau
deshalb ist eine Bewilligung sehr nétig.

Nochmals, es geht um Sicherheit. Wir haben in der Schweiz in der letzten
Zeit schmerzlich erfahren mussen, dass unsere Sicherheit oberste Prioritét
haben sollte. Und ob wir stets die Regelungen anderer Kantone ibernehmen
sollen, wie auch in diesem Postulat aufgefuhrt, ist keineswegs tber jeden
Zweifel erhaben. Wir bezweifeln dies. Unsere Bauvorschriften im Kanton
Zirich sind vernlnftig und angemessen, und wir mochten diese so beibehal-
ten.

Geschétzte Postulantinnen und Postulanten, dass Sie zu allem und jedem so-
wie fir jede Kleinigkeit eine separate Regelung erfassen mochten, wider-
spricht unserer Haltung als Griine Fraktion. Und es ist wirklich einfach un-
notig und mihsam. Was bereits gut geregelt ist, soll so bleiben. Ja, es geht
um Sicherheit, und Gberweisen Sie dieses unndtige Postulat bitte nicht.

Janine Vannaz (Die Mitte, Aesch): Die Definition einer Pergola ist eine of-
fene Konstruktion aus Saulen und Pfosten. Sie dient als raumbildendes Ele-
ment, Sichtschutz, Sonnenschutz und kann auch eine Rankhilfe, also zur Be-
grunung, dienlich sein; eine durchaus sinnvolle und beliebte Erstellung eines
Baukdrpers, um Schatten zu finden und um Kinder spielen zu lassen, zusam-
menzusitzen oder einfach zu sein.

Wenn es aber um Baueingaben geht, wird hier im Kanton Zirich gar
«schmirzelig» mit solchen Unterfangen umgegangen. Die heutige Gesetz-
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gebung erlaubt gerade einmal eine Pergola mit einer Grosse von 6 Quadrat-
metern, ohne eine Baubewilligung einholen zu mussen. 6 Quadratmeter, um
sich das vorzustellen, das ist kleiner als so mancher Balkon oder gerade ein
bisschen grosser als eine Tischtennisplatte. Und sobald die gewtinschte Per-
gola diese Masse uberschreitet, sind die Ersteller gezwungen, eine Baube-
willigung einzuholen. Hand aufs Herz, ist das wirklich verhaltnismassig, ist
das wirklich die Art von Regulierung, mit der wir unsere Verwaltung be-
schaftigen wollen? Wir sprechen hier von leichten, offenen Gartenkonstruk-
tionen. Die aktuelle Regelung wirkt kleinlich, sie produziert Papierberge,
Aufwand, Kosten, und zwar auf beiden Seiten. Und am Ende geht es ja um
eine Struktur, die weder das Ortsbild beeintrachtigt noch irgendein 6ffentli-
ches Interesse verletzt.

Mit diesem Postulat méchten wir deshalb eine sachliche Uberpriifung an-
stossen: Braucht es wirklich diese starre 6-Quadratmeter-Grenze? In vielen
anderen Kantonen ist dies nicht der Fall. Kénnen wir hier also zu einer prag-
matischeren, lebensndheren Losung kommen? Das ware doch sehr wiin-
schenswert. Die Regulierung ist wichtig, aber sie muss eben sinnvoll bleiben.
Ich bitte Sie daher, dieses Postulat zu unterstltzen. Die Mitte tut es, damit
wir ein Zeichen fur Verhaltnismassigkeit und gesundem Menschenverstand
setzen konnen. Herzlichen Dank.

Michael Banninger (EVP, Winterthur): Dieses Postulat zielt auf eine prag-
matische Entlastung von Bevolkerung und Verwaltung. Heute fuhrt eine
Kleine, gangige Pergola rasch zu Melde- oder sogar Baubewilligungspflich-
ten, die in keinem Verhéltnis zu Nutzen, Wirkung oder Risiko stehen. An-
dere Kantone zeigen seit Jahren, dass grosszugigere, klare Ausnahmerege-
lungen mdglich sind, ohne ordnungspolitische Probleme zu verursachen.
Eine Pergola dient zur Beschattung, ist nicht witterungsdicht und stellt in der
Regel keine relevante bauliche Veranderung dar. Mit der Anpassung der
Bauverfahrensverordnung schaffen wir Rechtssicherheit, vermeiden unno-
tige Burokratie und entlasten Baudmter wie Private gleichermassen. Die
EVP unterstutzt die Vorlage. Herzlichen Dank.

Manuel Sahli (AL, Winterthur): Bei uns in der Fraktion hat dieses Postulat
durchaus auch fir Diskussionen gesorgt. Wir sehen zwar durchaus den
Punkt, dass wir nicht Baubewilligungen fir alle mdglichen Kleinbauten
brauchen, und je nach Situation erscheint dies auch ein wenig Ubertrieben
und wohl dann de facto auch nicht angebracht beziehungsweise, wie auch
schon gesagt wurde, kleinlich. Wir kénnten hier an dieser Stelle auch auf die
Gartenhdauschen verweisen. Ja, da gehen wir daher mit den Initianten bis auf
diesen Punkt einig.
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Doch leider ist das ganze Thema nicht so einfach, denn es gibt unter dem
Begriff «Pergolas» verschiedenste Modelle und Bauformen. Der Begriff ist
also keineswegs so klar definiert, und je nach Positionierung der Pergola
macht dann auch eine Baubewilligung klar wieder Sinn. Wenn wir hier Per-
golas so separat regulieren, schaffen wir auch eine Rechtsuntersicherheit
durch die fehlende Definition derselben.

Auch finden wir es als AL hochst fragwirdig, wenn wir im Kanton Zdrich
nun unsere Gesetze nach der Produktgrésse bei kommerziellen Grosshand-
lern ausrichten. Da mussten wir vielmehr die Baumarkte in die Pflicht neh-
men, dass diese potenzielle Kéufer auch entsprechend informieren. Denn es
ist der Kanton, der hier die Regeln vorgeben sollte, und nicht umgekehrt,
nicht irgendwelche schwedischen Grossmarkte, die durch ihre Produkte un-
sere Gesetze hier in unserem Parlament machen. Wir werden daher dieses
Postulat nicht unterstitzen.

Sabine Arnold (Griine, Ziirich): Dieses Postulat verursacht mir nur Kopf-
schitteln. Es ist ein absoluter Biinzli-Vorstoss, der zeigt, dass Sie sich am
liebsten mit Ihren eigenen VVorgérten beschaftigen (Heiterkeit).

Simon VIk (FDP, Uster) spricht zum zweiten Mal: Gerne mdchte ich noch
kurz auf einige getétigte Aussagen eingehen, in diesem Fall bin ich natirlich
gerne ein Binzli.

Ich stelle auch fest, dass der schwedische Grosshéndler durchaus ein Trig-
ger-Potenzial hat. Und dann méchte ich noch sagen, dass die Argumentation
der SP doch insofern etwas speziell ist, als der Eindruck erweckt wird, dass
der Kanton Zirich hier mit einer Liberalisierung vorangeht und der Erste ist
und so Rechtsunsicherheit schafft. Doch in Wahrheit ist genau das Gegenteil
der Fall: Eigentlich fast alle Kantone in der Schweiz kennen bereits entspre-
chende Regelungen, welche dort jahrelang zur Anwendung kommen. Also
wir als Kanton Zirich sind nicht der Erste, wir sind fast der Letzte.

Dann vielleicht noch kurz zum Einwand beziglich Stabilitat und Sicherheit:
Ich meine, nach dieser Logik missten Sie eigentlich noch strenger werden,
als die Bauverfahrensverordnung jetzt ist. Sie missten zum Beispiel «Gar-
tenhusli» nach dieser Logik auch einer Bewilligungspflicht unterstellen. Und
ich mochte einfach noch ganz kurz darauf hinweisen, dass Links-Griin auch
teilweise im Widerspruch zu sich selbst ist, weil gewisse Vorstosse unter-
stutzt worden sind, beispielsweise fur Treppenlifte; da konnte man ja gleich
argumentieren, aber wahrscheinlich sind Sie jetzt da offener, als wenn es um
die Biinzlis geht. Dann noch betreffend Definition: Pergolen sind sehr genau
definiert, Janine VVannaz hat das ausgefthrt, es ist ein Begriff, der durchaus
Klar ist.
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Zum Schluss: Zirich ist im Verhaltnis zu den allermeisten Kantonen bezlig-
lich der Bagatellbauten sehr streng unterwegs. Seien es Solaranlagen, Trep-
penlifte oder «Gireizlis», der «Zuri-Finish» kommt in diesen Paragrafen zum
Tragen. Es ist deshalb mehr als angebracht, dass dieses blrokratische Korsett
nun zukunftig weniger eng geschnallt wird. Besten Dank.

Ratsprasident Beat Habegger: Wir stimmen ein letztes Mal ab heute Mor-
gen. Wer dieses Postulat an den Regierungsrat tberweisen will, druckt die
Taste 1. Wer es nicht Uberweisen will, driickt Taste 2. Wer sich enthalten
will, driickt Taste 3. (Auf den Monitoren erscheint falschlicherweise das Lay-
out fur eine Quorumsabstimmung.) Wir missen die Abstimmung nochmals
wiederholen, entschuldigen Sie bitte. So haben Sie alle schon Zeit, an Ihrem
Platz zu gehen, das haben wir natiirlich extra gemacht (Heiterkeit). Wir mis-
sen schnell warten, bis die Zeit (fir eine Quorumsabstimmung) abgelaufen
ist, das ist entspannend.

Wiederholung der Abstimmung

Der Kantonsrat beschliesst mit 116 : 59 Stimmen (bei 0 Enthaltungen),
das Postulat KR-Nr. 235/2024 zu Uberweisen. Das Geschaft geht an den
Regierungsrat zur Ausarbeitung eines Berichts innert zwei Jahren.

Das Geschéft ist erledigt.

13. Verschiedenes

Fraktions- und personliche Erklarungen

Fraktionserklarung der Grinen zur Energiepolitik

Thomas Forrer (Grine, Erlenbach): Eine Fraktionserklarung der Griinen:
Die aktuelle Lage im Nahen Osten fuhrt unsere Abhangigkeit von den fossi-
len Energien in aller Deutlichkeit vor Augen. Die Blockade in der Seestrasse
von Hormus lasst die Ol- und Gaspreise in die Hohe schiessen. Ein Liter
Diesel kostet nun schon mehr als 2.15 Franken und der Preis fur 100 Liter
Heizol ist von 90 Franken auf 150 Franken im Import emporgeschnellt, das
sind 60 Prozent in 30 Tagen. Unsere Welt brennt und die Schweizer Bevol-
kerung zahlt. Jedes Jahr zahlen wir tber 8 Milliarden Franken ins Ausland,
um genau jene fossilen Energietrdger zu importieren, die Kriege befeuern,
das Klima zerstéren und uns politisch und finanziell abhédngig machen.
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Die Politik der fossilen Energien ist nicht nur 6kologisch, sondern inzwi-
schen auch wirtschaftlich unsinnig geworden. Es gibt heute keinen Grund
mehr, mit Ol zu heizen oder mit einem Verbrenner-Auto herumzufahren. Die
neuen Techniken sind langst auf dem Markt, und sie sind gunstiger. Die Le-
benszykluskosten von Warmepumpen sind praktisch immer tiefer als bei Ol-
und Gasheizungen, und mit einem Elektrowagen féhrt man nach sieben bis
acht Jahren gunstiger als mit einem Verbrenner-Auto der gleichen Klasse.
Das Erdodlzeitalter ist vorbei. Mit dem Ausstieg aus Erdol und Erdgas sinken
heute die Lebenshaltungskosten, und es steigt die Lebensqualitat durch sau-
bere Luft und weniger Larm. Und ohne Erddl und Erdgas sind wir als Ge-
sellschaft unabhéngiger und widerstandsfahiger, das sagen wir Grine seit
Jahr und Tag.

Doch FDP und SVP fuhren gegenwartig ein gefahrliches fossiles Riickzugs-
gefecht. Denn je langsamer die Energiewende hin zu den Erneuerbaren voll-
zogen wird, desto langer sind Olprofite moglich und desto langer zahlt die
Bevolkerung fur dreckige und teure Energie. Die gegenwartige Debatte um
die Aufhebung des AKW-Verbots ist Teil dieses Riickzuggefechts. Die De-
batte fuhrt lediglich dazu, dass der Ausbau der Erneuerbaren gebremst wird
und die Olprofite weiterfliessen. Denn niemand glaubt an ein neues AKW
vor 2050. Die Atompolitik von SVP und FDP fiihrt die Schweiz also ener-
giepolitisch in die Irre, zurlick zu einer teuren, zentralistischen Energiever-
sorgung statt vorwaérts zu einer modernen, dezentralen Energielandschatft.
FDP und SVP machen eine Politik am Portemonnaie der Bevolkerung und
an der Umwelt vorbei.

Wir Griinen sehen in der Energiewende eine Modernisierungschance fur die
gesamte Schweiz. Wir sehen in der Energiewende einen Grundpfeiler fir
unsere Wirtschaft. Und wir sehen darin einen Weg zu mehr Unabhéngigkeit
und Widerstandsfahigkeit. Die Stromproduktion aus Wasser, Sonne und
Wind bildet auch eine unverzichtbare Sdule der Sicherheitspolitik. Es ist
Zeit, die Energiewende entschieden voranzutreiben. Statt fir die Profite von
einigen Wenigen handeln wir im Sinne der ganzen Bevolkerung. Denn Ener-
giewende, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit gehen Hand in Hand. Der
Ausstieg aus Erdol und Erdgas senkt heute die Lebenshaltungskosten, schafft
Lebensqualitat und wirtschaftliche Perspektiven und senkt die Treibhausgas-
Emissionen. Bitte merken Sie sich: Unsere Zukunft ist erneuerbar und diese
Zukunft macht uns unabhéngiger und frei.

Fraktionserklarung der SP betreffend die polizeiliche Kriminalstatistik
Mandy Abou Shoak (SP, Zirich): Ich verlese Ihnen eine Fraktionserklarung
der SP, sie tragt den Titel «Polizeiliche Kriminalstatistik — Sicherheit ent-
steht durch Verantwortung, nicht durch Schuldzuweisung».
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Die polizeiliche Kriminalstatistik zeigt ein widerspruchliches Bild: Die re-
gistrierte Kriminalitat ist insgesamt zurlickgegangen, gleichzeitig nimmt die
hausliche Gewalt zu. Das ist kein Zufall und es ist auch kein Widerspruch,
denn schwere Gewalt, insbesondere Gewalt gegen Frauen, entsteht nicht im
offentlichen Raum, sie entsteht tiberwiegend im sozialen Nahraum, dort, wo
Beziehungen unter Druck geraten, dort, wo Konflikte eskalieren und dort,
Wwo zu spat eingegriffen wird. Femizide und Gewalt gegen Frauen sind keine
Ausnahmen, sie sind Ausdruck von Bedingungen, die wir politisch beein-
flussen kdnnen.

Was wir heute sehen, ist das Zusammenwirken mehrerer Entwicklungen:
Verfestigte patriarchale Strukturen und Rollenbilder von Kontrolle und Do-
minanz treffen auf soziale und 6konomische Unsicherheiten. Digitale Raume
verstarken diese Dynamiken. In Online-Communities, der sogenannten Ma-
nosphere, werden Frauen systematisch entwertet und Gewalt ideologisch le-
gitimiert. Und dort, wo Gleichstellung voranschreitet, dort entsteht auch eine
Gegenbewegung, ein splrbarer Backlash gegen diesen Fortschritt.

Gewalt beginnt nicht erst mit der Tat. Sie entsteht dort, wo Abwertung nor-
malisiert wird, dort, wo Kontrolle zunimmt, und dort, wo Systeme zu spat
reagieren. Wenn wir Uber Sicherheit sprechen, mussen wir diese Realitat
ernst nehmen. Wer von importierter Kriminalitdt oder Auslédnderproblem
spricht, 16st keine Probleme, er verschiebt die Debatte. Schauen wir auf die
Fakten: Schwere Gewalt wird mehrheitlich von Mannern ausgetibt, unabhén-
gig von ihrer Herkunft. Das sehen wir in Dietlikon, in Maur und in Ménne-
dorf. Die entscheidende Frage ist deshalb nicht, «woher kommt dieser
Mann?», die entscheidende Frage ist: Was fuhrt dazu, dass Manner Gewalt
austiben?

Die Forschung ist hier klar, Gewalt entsteht dort, wo mehrere Risikofaktoren
zusammenkommen: verfestigte Geschlechtsrollen, die Dominanz und Kon-
trolle normalisieren, soziale und ékonomische Unsicherheit, fehlende Per-
spektive und Teilhabe sowie Eskalationsdynamiken im Nahraum, insbeson-
dere in Trennungssituationen. Gewalt hat keine Nationalitét, aber sie hat Be-
dingungen. Ein liberaler Staat bestraft Taten, nicht Zugehorigkeit. Wenn wir
Sicherheit ernst meinen, massen wir friih ansetzen und konsequent handeln.
Das heisst, wir starken die Prévention verbindlich, damit Gewalt gar nicht
erst entsteht. Das heisst, wir sorgen fur stabile Lebensbedingungen, damit
Druck nicht in Gewalt umschlagt. Das heisst, wir schaffen Teilhabe und Per-
spektiven, damit Menschen nicht in Sackgassen geraten. Wir greifen friih
ein, wenn Risiken sichtbar werden, und schiitzen Betroffene konsequent.
Und wir stellen klar: Wer Gewalt ausubt, muss mit klaren Konsequenzen
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rechnen. Denn Sicherheit entsteht nicht durch einfache Erklarungen, Sicher-
heit entsteht, wenn der Staat handelt, frih, klar und verbindlich. Vielen
Dank.

Geburtstagsgratulation

Ratsprasident Beat Habegger: Bevor Sie aufbrechen, um in den Mittag zu
gehen, mdchte ich noch zum Geburtstag gratulieren, lieber spét als nie: Und
zwar haben unsere Ratskollegin Kathrin Wydler und unser Ratskollege Ro-
land Scheck heute Geburtstag. Herzliche Gratulation. (Applaus)

Rucktrittserklarungen

Rucktritt aus der Geschéaftsprufungskommission von Davide Loss, Thalwil
Ratsprasident Beat Habegger: Dann gebe ich Ihnen bekannt, dass Kollege
Davide Loss seinen Rucktritt aus der Geschaftsprifungskommission bekannt
gegeben hat.

Neu eingereichte parlamentarische Vorstésse

— Regelmassige Transparenz tiber Steuerbeztge naturlicher Personen
Motion Gianna Berger (AL, Zirich). Tobias Langenegger (SP, Zirich),
Jasmin Pokerschnig (Griine, Zurich), Donato Flavio Scognamiglio (EVP,
Freienstein-Teufen)

— Nutzung und Bearbeitung der digitalen Einbirgerung (eEinburge-
rung)

Anfrage Advije Delihasani (SP, Wetzikon). Priska Lotscher (SP, Win-
terthur). Luisa Schwegler (SP, Zirich)

— Umsetzung des Versorgungskonzeptes 2026—-2029 Erganzende Hilfen
zur Erziehung, Méarz 2025, Kanton Zirich, Bildungsdirektion, Amt
fur Jugend und Berufsberatung
Anfrage Kathrin Wydler (Die Mitte, Wallisellen), Barbara Franzen (FDP,
Niederweningen), Karin Fehr Thoma (Griine, Uster), Mandy Abou Shoak
(SP, Zirich)

— Baulinien zur Raumsicherung bei der SZU
Anfrage Felix Hoesch (SP, Zurich)

— Zu lange Wartezeiten bei den Schuldenberatungsstellen
Anfrage Jasmin Pokerschnig (Grine, Zurich), Yiea Wey Te (FDP, Un-
terengstringen), Roger Cadonau (EDU, Wetzikon), Roland Kappeler (SP,
Winterthur), Nicole Wyss (AL, Zirich), Andrea Grossen-Aerni (EVP, Wet-
zikon), Cristina Cortellini (GLP, Dietlikon), Tobias Weidmann (SVP, Het-
tlingen)
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Schluss der Sitzung: 11.55 Uhr

Zurich, den 23. Méarz 2026 Die Protokollfihrerin:
Heidi Baumann



	1. Mitteilungen
	Antworten auf Anfragen
	Ratsprotokoll zur Einsichtnahme
	Zuweisung von neuen Vorlagen

	2. Wahl eines Mitglieds der Kommission für Bildung und Kultur
	für Livia Knüsel
	Antrag der Interfraktionellen Konferenz
	KR-Nr. 76/2026

	3. Wahl eines Ersatzmitglieds des Obergerichts
	für Karin Graf
	Antrag der Interfraktionellen Konferenz
	KR-Nr. 198/2025

	4. Wahl eines Ersatzmitglieds des Obergerichts
	für Regula Hürlimann
	Antrag der Interfraktionellen Konferenz
	KR-Nr. 199/2025

	5. Gesetz über die Information und den Datenschutz (IDG), Totalrevision
	Antrag der Redaktionskommission vom 15. Januar 2026
	Vorlage 5923b

	6. Zusatzkredit Neubauprojekte Veloverbindungen und Busspur im Zusammenhang Projekt MehrSpur Zürich–Winterthur der SBB, Stadt Wallisellen, Gemeinden Dietlikon, Wangen-Brüttisellen und Bassersdorf
	Antrag des Regierungsrates vom 9. Juli 2025 und Antrag der Kommission für Planung und Bau vom 25. November 2025
	Vorlage 6036a (Ausgabenbremse)

	7. Verbot der Mandatsabgabe (Parteisteuer) im Kanton Zürich
	Einzelinitiative Marcel Blunier, Uster, vom 22. Januar 2026
	KR-Nr. 29/2026

	8. Antragspflicht für die IPV
	Einzelinitiative David Rosenthal, Zürich, vom 29. Januar 2026
	KR-Nr. 43/2026

	9. Energiegesetz 2050
	Parlamentarische Initiative Andreas Hasler (GLP, Illnau-Effretikon), David John Galeuchet (Grüne, Bülach), Ruth Ackermann (Die Mitte, Zürich), Markus Bärtschiger (SP, Schlieren), Manuel Sahli (AL, Winterthur), Daniel Sommer (EVP, Affoltern a. A.) vom ...
	KR-Nr. 381/2025

	10. Ergänzung im Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch
	Parlamentarische Initiative Doris Meier (FDP, Bassersdorf), Thomas Anwander (Die Mitte, Winterthur), Marcel Suter (SVP, Thalwil), Cristina Cortellini (GLP, Dietlikon) vom 1. Dezember 2025
	KR-Nr. 391/2025

	11. Mindereinnahmenbremse
	Parlamentarische Initiative Selma L'Orange Seigo (Grüne, Zürich), Thomas Forrer (Grüne, Erlenbach), Jasmin Pokerschnig (Grüne, Zürich)
	KR-Nr. 397/2025

	12. Keine Baubewilligung mehr für Pergolen in Gärten
	Postulat Simon Vlk (FDP, Uster), Peter Schick (SVP, Zürich), Janine Vannaz (Die Mitte, Aesch), Michael Bänninger (EVP, Winterthur) vom 8. Juli 2024
	KR-Nr. 235/2024, Entgegennahme, Diskussion

	13. Verschiedenes
	Fraktions- und persönliche Erklärungen
	Geburtstagsgratulation
	Rücktrittserklärungen
	Neu eingereichte parlamentarische Vorstösse


